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6.11.1973 1 A B R 15/73 Beschlußverfahren 124 
6.11.1973 1 A B R 26/73 Kosten für Schulungsveranstaltungen 124 
8.11.1973 2 A Z R 550/72 Berufsunfähigkeit 64 
8.11.1973 2 A Z R 570/72 Seemannsgesetz 124 
9.11.1973 -3 A Z R 66/73 Ausgleichsquittung 64 
9.11.1973 3 A Z R 124/73 Altersversorgung 64 
9.11.1973 4 A Z R 27/73 Eingruppierungsprozesse 125 

14.11.1973 4 A Z R 44/73 Wegezeit 125 
14.11.1973 4 A Z R 78/73 Auslösung 125 
15.11.1973 5 A Z R 166/73 Zusätzliches Urlaubsgeld 125 
15.11.1973 5 A Z R 226/73 Ausschlußfristen für Krankenkassen 125 
16.11.1973 3 A Z R 61/73 Karenzentschädigung 64 
20.11.1973 1 A Z R 331/73 Jugendvertretung 125 
22.11.1973 2 A Z R 543/72 Betriebsbedingte Kündigung 125 
22.11.1973 2 A Z R 580/72 Kündigung aus wichtigem Grund 125 
23.11.1973 3 A Z R 33/73 Verfallbarkeit einer Ruhegeldanwartschaft 64 
23.11.1973 3 A Z R 153/73 Kriegsdienst als Zeit der Betriebszugehörigkeit 126 
27.11.1973 1 A B R 5/73 Beschlußverfahren 126 
27.11.1973 1 A B R 11/73 Freistellung von Betriebsratsmitgliedern 126 
28.11.1973 4 A Z R 62/73 Überstunden 126 
28.11.1973 4 A Z R 74/73 Tarifvertrag für Kraftfahrer 126 
29.11.1973 5 A Z R 205/73 Kur und Lohnfortzahlung 126 
29.11.1973 5 A Z R 207/73 Urlaubsrecht 126 
30.11.1973 3 A Z R 96/73 Betriebliche Versorgungsordnung 126 
6.12.1973 2 A Z R 10/73 Massenentlassung 189 
6.12.1973 2 A Z R 348/73 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 127 

10.12.1973 3 A Z R 318/73 Verjähr img 127 
11.12.1973 1 A B R 37/73 Aufgaben des Betriebsrates 189 
12.12.1973 4 A Z R 75/73 Vergütung für Arbeitsausfall 189 
12.12.1973 4 A Z R 119/73 Fliesenleger 127 
13.12.1973 5 A Z R 213/73 Pflegepersonal 127 
17.12.1973 3 A Z R 283/73 Wettbewerbsrecht 127 
17.12.1973 3 A Z R 366/73 Telegrafische Rechtsmitteleinlegung 127 
18.12.1973 1 A B R 35/73 Schulungsveranstaltungen 127 
21.12.1973 4 A Z R 59/73 Beihilfefähigkeit für heilpädagogische Maßnahmen 189 
10. 1.1974 5 A Z R 573/72 Verfallklausel 127 
10. 1.1974 5 A Z R 208/73 Urlaubsrecht 127 
12. 1.1974 3 A Z R 114/73 Ausschlußfrist für Ansprüche auf Altersversorgung 127 
14. 1.1974 5 A R 330/73 Gerichtsstand 128 
15. 1.1974 1 A Z R 234/73 Personalvertretung 189 
16. 1.1974 4 A Z R 138/73 Tarifvertrag für das Baugewerbe 251 
17. 1.1974 5 A Z R 380/73 Urlaub auf Vorgriff 128 
18. 1.1974 3 A Z R 3/73 Versäumnisurteil 128 
18. 1.1974 3 A Z R 183/73 Lohnsteuer 128 
24. 1.1974 3 A Z R 488/72 Haftung für Unfall bei Probefahrt 189 
24. 1.1974 5 A Z R 17/73 Streitwertrevision 189 
29. 1.1974 1 A B R 34/73 Reiseunkosten des Betriebsrats 250 
29. 1.1974 1 A B R 39/73 Schulungsveranstaltung für Betriebsratsmitglieder « 250 
29. 1.1974 1 A B R 41/73 Gewerkschaftliche SchulungsVeranstaltung für Betriebsratsmitglieder 250 
31. 1.1974 3 A Z R 58/73 Berufsausbildungsvertrag 128 
6. 2.1974 3 A Z R 232/73 Auslegung einer Ruhegeldzusage 189 
8.- 2.1974 3 A Z R 519/73 Karenzentschädigung 316 

13. 2.1974 4 A Z R 13/73 Mankohaftung 317 
13. 2.1974 4 A Z R 192/73. Verfallklausel - Eingruppierung 190 
14. 2.1974 5 A Z R 235/73 Gratifikation 190 
14. 2.1974 5 A Z R 298/73 Freier Mitarbeiter und Arbeitnehmer 251 
15. 2.1974 2 A Z R 57/73 Haftungsausschluß bei Arbeitsunfall 190 
18. 2.1974 3 A Z R 173/73 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 128 
18. 2.1974 5 A Z R 578/73 Formmangel bei Berufungsbegründungsschrift 190 
21. 2.1974 5 A Z R 527/72 Troncsatzung 190 
21. 2.1974 5 A Z R 302/73 Gratifikation 190 
22. 2.1974 2 A Z R 289/73 Zuständigkeit der Arbeitsgerichtsbarkeit 191 
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Datum Aktenzeichen Inhalt Seite 

25. 2.1974 5 A Z R 225/73 Gratifikation 191 
27. 2.1974 4 A Z R 544/72 Handelsvertretervertrag 317 
28. 2.1974 2 A Z R 191/73 Prozeßfähigkeit 191 
28. 2.1974 2 A Z R 455/72 Anhörung des Betriebsrats bei Kündigungen 251 
5. 3.1974 1 A B R 28/73 Mitbestimmung des Betriebsrats bei Kurzarbeit 251 
5. 3.1974 1 A Z R 50/73 Lohnansprüche von Wahlvorstandsmitgliedern 251 
6. 3.1974 4 A Z R 72/73 Kündigung vor Dienstantritt 251 
6. 3.1974 4 A Z R 244/73 Dienstreise 191 
6. 3.1974 4 A Z R 293/73 Kraftfahrertarifvertrag 191 
6. 3.1974 5 A Z R 313/73 Arztvertrag 191 

12. 3.1974 2 A Z R 103/73 Formerfordernisse an Revisionsschrift 191 
14. 3.1974 2 A Z R 90/73 Rücknahme des Antrags auf Parteivernehmung 191 
14. 3.1974 2 A Z R 155/73 Arbeitsunfall 252 
15. 3.1974 4 A Z B 6/74 Formerfordernisse an Berufungsschrift 191 
19. 3.1974 1 A B R 44/73 Minderheitenschutz im Betriebsverfassungsrecht 252 
19. 3.1974 1 A B R 87/73 Bestellung des Wahlvorstandes 252 
20. 3.1974 4 A Z R 251/73 Bordwache 252 
20. 3.1974 4 A Z R 266/73 Hilfeleistung auf See 252 
20. 3.1974 4 A Z R 274/73 Übergangsgeld 252 
20. 3.1974 5 A Z R 327/73 Gratifikation 191 
20. 3.1974 5 A Z R 351/73 Trinkverbot 192 
20. 3.1974 5 A Z B 3/74 Rechtsmittelbegründungsfrist 192 
21. 3.1974 1 A B R 19/74 Rechtsbeschwerde 192 
21. 3.1974 3 A Z R 187/73 Bühnenrecht 252 
21. 3.1974 3 A Z R 259/73 Karenzentschädigung 192 
27. 3.1974 5 A Z R 258/73 Auskunftspflicht 192 
28. 3.1974 2 A Z R 92/^3 Anfechtung wegen Irrtums 253 
28. 3.1974 2 A Z R 472/73 Anhörung des Betriebsrats bei Kündigungen 253 
29. 3.1974 1 A B R 27/73 Wahlanfechtung 192 
29. 3.1974 1 A B R 124/73 Beschwerdeverfahren 253 

2. 4.1974 1 A B R 43/73 Freistellung von Betriebsratsmitgliedern 253 
3. 4.1974 4 A Z R 273/73 Lohnfragen in der Metallindustrie 253 
4. 4.1974 2 A Z R 452/73 Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 253 
8. 4.1974 2 A Z R 542/73 Berufung gegen zweites Versäumnisurteil 254 

11. 4.1974 2 A Z R 85/74 Divergenzrevision 192 
19. 4.1974 3 A Z R 379/73 Haftung des Arbeitnehmers 254 
23. 4.1974 1 A Z R 139/73 Schulungsveranstaltung für Betriebsratsmitglieder 254 
24. 4.1974 4 A Z R 267/73 Eingruppierung 317 
24. 4.1974 5 A Z R 480/73 Schlechtleistung der Akkordkolonne 317 
25. 4.1974 3 A Z R 371/73 Haftung des Maurerpoliers 254 
30. 4.1974 1 A B R 33/73 Tendenzunternehmen 254 
30. 4.1974 1 A B R 36/73 Werkmietwohnungen 254 
30. 4.1974 3 A Z R 71/72 Prozeßführung durch vorläufigen Erben 254 
8. 5.1974 4 A Z R 288/73 Tarifliche Zulagen im öffentlichen Dienst 317 
8. 5.1974 4 A Z R 338/73 Geltungsbereich des B R T V Bau 317 

10. 5.1974 1 A B R 60/73 Jugendvertreter 318 
10. 5.1974 1 A B R 47/73 Jugendvertretung 255 
10. 5.1974 1 A B R 57/73 Jugendvertreter 255 
10. 5.1974 3 A Z R 523/73 Feststellungsklage 255 
13. 5.1974 5 A Z R 374/73 Auslösung 318 
14. 5.1974 1 A B R 40/73 Leiharbeitnehmer und Beteiligung des Betriebsrats 255 
14. 5.1974 1 A B R 45/73 Überwachung des Arbeitnehmers und Mitbestimmung des Betriebsrats 255 
15. 5.1974 5 A Z R 377/73 Lohnfortzahlung 255 
15. 5.1974 4 A Z R 392/73 Zulagen im öffentlichen Dienst 318 
15. 5.1974 5 A Z R 393/73 Verschulden bei Einstellungsverhandlungen 318 
15. 5.1974 . 5 A Z R 395/73 Mietzahlung für Werkswohnungen 318 
16. 5.1974 3 A Z R 373/73 Ausgleichzulagen für saarländische Beamte 255 
21. 5.1974 1 A B R 73/73 Urteils- und Beschlußverfahren 255 
21. 5.1974 1 A Z R 279/73 Schulungsveranstaltung für Betriebsratsarbeit 255 
21. 5.1974 1 A Z R 477/73 Freistellung von Betriebsratsmitgliedern 255 
22. 5.1974 5 A Z R 427/73 Anrechnung von Wehrdienstzeit 256 
24. 5.1974 3 A Z R 182/74 Streitwertrevision 256 
24. 5.1974 3 A Z R 422/73 Falsche Auskunft über Zusatzversorgung 318 
28. 5.1974 1 A B R 22/73 Einblicksrecht des Betriebsrats in Gehaltslisten 256 
28. 5.1974 1 A B R 101/73 Einblicksrecht des Betriebsrats in Gehaltslisten 256 
30. 5.1974 2 A B R 17/74 Rechtsbeschwerdeverfahren 256 
6. 6.1974 3 A Z R 44/74 Ruhegeld und Stichtag 256 
6. 6.1974 2 A Z R 278/73 Mutterschutz 390 

10. 6.1974 1 A B R 23/73 Einblick in Gehaltslisten 390 
10. 6.1974 1 A B R 136/73 Schulungsveranstaltung - Beschlußverfahren 318 
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14. 6.1974 3 A Z R 456/73 Lohnsteuererstattungsanspruch 390 
14. 6.1974 5 A Z R 467/73 Lohnfortzahlung 319 
18. 6.1974 1 A B R 25/73 Mitbestimmung in Urlaubsfragen 390 
18. 6.1974 1 A B R 119/73 Teilnahme an Schulungsveranstaltung 319 
19. 6.1974 4 A Z R 436/73 Studenten als Praktikanten 319 
19. 6.1974 4 A Z R 445/73 Bewährungsaufstieg 319 
19. 6.1974 5 A Z R 299/73 Rückzahlung von Ausbildungsbeihilfen 319 
20. 6.1974 3 A Z R 475/73 Unverfallbarkeit einer Ruhegeldzusage 319 
24. 6.1974 5 A R 107/74 Bestimmung des zuständigen Gerichts 319 
25. 6.1974 1 A B R 68/73 Anfechtung der Betriebsratswahl 390 

1. 7.1974 5 A Z R 600/73 Krankheit während des Sonderurlaubs 390 
3. 7.1974 4 A Z R 491/73 Außendienstentschädigung 319 
3. 7.1974 5 A R 148/74 Bestimmung des zuständigen Gerichts 319 
3. 7.1974 5 A R 184/74 Bestimmung des zuständigen Gerichts 320 
6. 7.1974 4 A Z R 240/72 Trennungsgeld für ausländische Arbeitnehmer 320 
9. 7.1974 5 A R 178/74 Bestimmung des zuständigen Gerichts 320 

10. 7.1974 5 A Z R 494/73 Rückzahlungsvorbehalt bei Weihnachtsgeld 320 
10. 7.1974 4 A Z R 509/73 Reisekosten 320 
15. 7.1974 5 A Z R 482/73 Ersatzzustellung 320 
19. 7.1974 5 A Z R 517/73 Arbeitsverhältnis eines Minderjährigen 391 

1. 8.1974 3 A Z R 335/74 Zwischenurteil 320 
9. 8.1974 3 A Z R 346/73 Mandantenschutzklausel 391 
9. 8.1974 3 A Z R 350/73 Karenzentschädigung 391 

15. 9.1974 5 A Z R 524/73 Lohnfortzahlung 391 
21. 8.1974 3 A Z R 551/73 Stichtagsregelung bei Altersversorgung 391 
22. 8.1974 2 A B R 17/74 Kündigung gegenüber Betriebsratsmitgliedern 391 
27. 8.1974 1 A Z R 505/73 Personalrat 391 
28. 8.1974 4 A Z R 496/73 Vorhandwerker im öffentlichen Dienst 392 

5. 9.1974 2 A Z B 32/74 Berufungsschrift 392 
13. 9.1974 5 A Z R 48/74 Gratifikation 392 
16. 9.1974 3 A Z R 255/73 Nachversicherung 392 
17. 9.1974 1 A Z R 16/74 Nachteilsausgleich im Konkurs 392 
17. 9.1974 1 A B R 85/73 Seebetriebsrat 392 

VII. Verzeichnis der in den Abhandlungen 
und der arbeitsrechtlichen Rundschau aufgeführten Gesetze 

A . Völkerrecht, Internationales Recht 

Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) Nr . 129 über die Arbeitsaufsicht in der Landwirt­
schaft, in Kraft getreten am 26. 9.1974 (BGBl. II S. 1593-1596) : 
378 

Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) Nr . 120 über den Gesundheitsschutz im Handel und 
in Büros, in Kraft getreten am 5.12.1974 (BGBl. II S. 246) : 378 

Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) Nr . 136 über den Schutz vor den durch Benzol ver­
ursachten Vergiftungsgefahren, in Kraft getreten am 26. 9. 
1974 (BGBl . II S. 1593-1596): 378 

Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) N r . 135 über Schutz und Erleichterungen für Arbeit-
nehmervertreter im Betrieb, in Kraft getreten am 26. 9. 1974 
(BGBl . II S. 1593-1596): 378 

Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) Nr . 115 über den Schutz der Arbeitnehmer vor ioni­
sierenden Strahlen, in Kraft getreten am 26. 9.1974 (BGBl. II 
S. 1593-1596): 378 

Gesetz zu dem Internationalem Pakt vom 19.12.1966 über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 23.11.1973 
(BGBl. II S. 1569): 321 ff., 378 

B. Recht des Reiches und der Bundesrepublik 

Gesetz betreffend die Abzahlungsgeschäfte (AbzG) vom 16. 5. 
1894 (RGBl. S.450): 
§6 :211 ,215 , 230ff. 

Gesetz über die laufende Anpassung der Altersgelder in der 
Altershilfe für Landwirte (Siebentes Änderungsgesetz 
G A L - 7. ÄndG - GAL) vom 19.12.1973 (BGBl. I S. 1973): 
374 

Gesetz über die Rechtsstellung vorgeprüfter Apothekeranwärter 
vom 4.12.1973 (BGBl. I S. 1813): 244 

Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die 
Arbeitserlaubnis für nichtdeutsche Arbeitnehmer (Arbeits­
erlaubnisverordnung) vom 22. 2.1974 (BGBl. I S. 365): 244 

Arbeitsförderungsgesetz (AFG) vom 25.6.1969 (BGBl. I 
S.582): 

§ 8 : 3 6 § 40:36 §103:165 
§38 :166 §63:332 §116:135 
§ 4 2 : 3 6 § 64:346 § 1 4 9 : 8 
§ 62: 165 

Verordnung zur Änderung der Leistungstabellen des Arbeitsför­
derungsgesetzes (Anpassungsverordnung 1974) vom 3.12. 
1973 (BGBl. I S . 1891): 244 

Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) vom 23.12.1926 (RGBl. I 
S.507): 
§ 122: 193 

Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) vom 3.9.1953 (BGBl. I S. 
1797): 

§ 2: 76, 92, 94, 206, § 3: 208, 215ff,, 222, § 8: 215f., 219f., 225 
209, 215ff, 217, 229 § 9: 201, 203, 229 
229 § 5:263 § 10:224,228 



XII 

§ l i a : 1 9 7 
§ 12: 231 
§ 13: 200 
§ 17: 199 
§ 18: 196 
§26: 194 
§28 : 197 
§ 3 1 : 195 

§ 48a: 216,226£., 230 § 80: 215, 226, 228 
§ 50: 204 
§ 55: 199f. 
§ 58:200f.,205 
§ 59: 199, 204f. 
§60: 199,204f. 
§ 6 1 : 215 
§64: 199, 215 

§46:206 , 208, 215, § 66: 204 
226 §67 :204 

§47: 199,204 §68 : 204f., 231 
§48 : 206f., 214, §72: 215 

226f.,231 §74: 203f. 

§ 81: 215, 224f., 230 
§ 82: 206 
§ 83:220, 225, 228, 

231 
§ 84: 228, 231 
§ 85:94,194 
§90 :76 , 228 
§90: 228,231 
§95 : 228 
§96: 228, 231 
§101: 142,199 
§ 110: 194,199 

Arbeitsrechtsbereinigungsgesetz vom 14. 8.1969 (BGBl. I 
S. 1267): 194 

Arbeitszeitordnung (AZO) vom 30. 4.1938 (RGBl. I S. 447): 
§ 4 : 6 6 §7 :151 ,336 § 1 4 : 6 8 
§§5ff: 68 

Gesetz zum Schutze in Ausbildung befindlicher Mitglieder von 
Betriebsverfassungsorganen vom 18.1.1974 (BGBl. I S. 85): 
243 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Diätassistenten 
(DiätAssAPrO) vom 12. 2.1974 (BGBl. I S. 163): 244 

Ausländergesetz (AuslG) vom 28. 4.1965 (BGBl. I S. 353): 
§ 2 : 348 §8 :351 §12:351 
§ 6 : 3 5 1 § 10:348,351,357 

Verordnung zur Änderung der Auslandsreisekostenverordnung 
vom 28. 2.1974 (BGBl. I S. 457): 244 

Zweite Verordnung zur Änderung der Auslandsumzugskosten-
verordnung vom 28. 2.1974 (BGBl. I S. 460): 244 

Verordnung über die Berufsausbildung zum Berufskraftfahrer 
(Berufskraftfahrer-Ausbildungsverordnung) vom 26.10. 
1973 (BGBl. I S . 1518): 244 

Verordnung über die Berufsausbildung zum Buchhändler vom 
12.11.1973 (BGBl. I S. 1640): 244 

Verordnung über die Berufsausbildung zum Forstwirt vom 
27. 2.1974 (BGBl. I S. 453) : 244 

Verordnung über die Berufsausbildung zum Friseur vom 12.11. 
1973 (BGB1.I S. 1647): 244 

Verordnung über die Berufsausbildung zum Gebäudereiniger 
vom 3.10.1973 (BGBl. I S. 1480): 244 

Verordnung über die Berufsausbildung zum Kraftfahrzeug­
elektriker vom 6.12.1973 (BGBl. I S. 1837): 244 

Verordnung über die Berufsausbildung zum Kraftfahrzeug­
mechaniker vom 6.12.1973 (BGBl. I S. 1822): 244 

Verordnung über die Berufsausbildung zum Parkettleger vom 
3.10.1973 (BGBl . I S. 1471): 244 

Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 14. 8.' 1969 (BGBl. IS. 1121) 
§111:194 

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12.12.1973 (BGBl . I 
S. 1885): 243 

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) vom 11.10.1952 (BGBl. 
I S . 681): 

§49 :273 § 6 0 : 7 7 §78:277 
§ 56: 65ff, 80f., 335, § 6 3 : 7 7 

339 

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) vom 
S. 13): 

§ 2: 76, 90, 131, 273 § 40: 88ff., 217f., § 
§ 6 : 143 222f., 227, 229 
§ 7 : 3 5 5 § 4 1 : 8 9 , 9 1 
§ 8: 355 §44 :221 § 
§14:131 §46 :131 § 
§16 :131 §68 :131 § 
§17 :131 §56 :131 § 
§ 19: 131, 217, 225 § 74: 131, 274 § 
§ 23: 76, 93,131,269, § 75: 274, 341 f., 354 § 

277 
§ 26:75, 93 
§27 : 75, 93 
§29: 75 
§ 3 1 : 131 
§ 3 3 : 75 
§34: 131 
§35 : 274 
§ 36:272 
§37: 217ff.,220, 

227f., 229 

§ 7 6 : 6 9 § 
§ 77:67, 71 f., 77, § 

148, 151 f., 284, § 
337ff. 

§79:274,276 § 
§ 80:90.355 § 
§ 82: 274 § 
§83 :76 ,221 ,274 § 
§ 84:221,278 

15.1.1972 (BGBl . I 

87: 65ff, 80ff, 156, 
275, 278, 284, 
332ff. 

88: 83 
89: 217 
90: 93,154, 280ff. 
91: 154, 280ff. 
94: 86 
99: 72ff., 274, 278f. 
100: 72ff.,78 
101: 73f., 75, 78f. 
102: 153, 158, 227, 

274, 345 
111: 93, 225, 275 
112: 72, 87, 275 
119: 216 
120: 216, 269, 274, 

277f. 
121:216 

Verordnung über die Höhe des Beitrages zur Bundesanstalt für 
Arbeit (Beitragsverordnung 1974) vom 30.11.1973 (BGBl . 
I S . 1811): 244 

Gesetz zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgeset­
zes (BaföG) und des Arbeitsförderungsgesetzes vom 14.11. 
1973 (BGBl. I S. 1637): 244 

Gesetz zur Änderung des Bundesreisekostengesetzes und des 
Bundesumzugskostengesetzes vom 13.11.1973 (BGBl . I 
S. 1613): 243 

Viertes Gesetz zur Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 
vom 8.11.1973 (BGBl. I S. 1593) : 374 

Fünftes Gesetz zur Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 
vom 21.12.1973 (BGBl . I S. 1969): 374 

Verordnung über das Rechnungswesen bei der Bundesknapp­
schaft (RBKnV) vom 26.10. 1973 (BGBl. I S. 1533): 374 

Fünftes Gesetz über die Anpassung der Leistungen des Bundesver­
sorgungsgesetzes (Fünftes Anpassungsgesetz - K O V -
5. AnpG - K O V -) vom 18.12.1973 (BGBl. I S. 1909) : 374 

Achte Verordnung über das anzurechnende Einkommen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz (Anrechnungs-VO 1974) vom 
20. 12. 1973 (BGBl. I S. 1955): 374 

Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) vom 8.1.1963 (BGBl. I S. 2): 
§1:141 §2:141 f.,263 §3 :141 

§13:139,141 ff. 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) vom 18. 8. 1898 (RGBl . 
S. 195): 

§ 7 : 2 1 2 §242:74 ,214 §611 
§ 8 : 2 1 2 §254:271 
§ 9 : 2 1 2 §267:218 §612: 
§10 :212 § 276:74 §614: 
§11 :212 § 305:19,25,139 §615: 
§116 :21 §306 :74 §622: 
§ 126: 210,213 § 325: 19, 21 f.-
§127:210,213 §323:219 §626: 
§ 133: 19, 210, 226 § 362: 218 § 631 : 
§ 134:21,74 §398:146 § 632: 
§ 135:4f. § 399:218 § 704: 
§ 1 3 6 : 4 §400:11 §812: 
§ 138:21f.,214 § 401:143 §823: 
§151 :19 § 404:5,10 § 826: 
§ 157: 19,210,226 § 407: 10f., 17 § 830: 
§ 187:30,75 § 4 3 2 : 5 § 839: 
§ 227:94 §610 :28 § 858: 

158f., 218f., 
221, 227, 333 
77,158 
37 
333 
139f., 142f., 
144, 333f., 344 
160, 277 
158 
158 
143 
4 
268, 274ff. 
276 
271 
204, 279 
93 



XIII 

§ 866: 91 f. 
§ 869: 91 
§ 903: 90 
§ 904: 90 
§ 950: 89 

§985: 217 
§ 1006:6 
§ 1164: 143 
§1177: 143 
§ 1281: 3, 5 

§ 1282: 3£. 
§ 1408: 143 
§ 1789: 272f. 
§ 1833: 272f. 
§2039: 5 

Deutsches Richtergesetz (DRiG) vom 8. 9. 1961 (BGBl. I 
S. 1665): 194 
§111:196 

Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung 
der obersten Gerichtshöfe vom 19. 6.1968 (BGG1.1 S. 661): 194 

Einkommensteuergesetz (EStG) i . d. F. vom 10. 12. 1965 
(BGBl . IS . 1901): 
§24:285 

Verordnung zur vorläufigen Regelung der Erschwerniszulagen 
(Erschwerniszulagenverordnung 1973 - EZulV 1973) vom 
19. 12. 1973 (BGBl. I S. 1947): 244 

Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar­
keit (FGG) vom 17. 5. 1898 (RGBl. S. 189): 

§ 6 : 2 2 8 §13:228 ' §34:227 
§12 :228 §19:231 §70:227,230 

Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) i . d. F. vom 2. 1. 1968 
(BGBl . IS . 24): 
§19:230 

Gerichts Verfassungsgesetz (GVG) i . d. F. vom 12. 9. 1950 
(BGBl . S. 513): 

§17:227ff. §98:230 §100:230 
§97:230 §99:230 §102:231 

Gewerbeordnung (GewO) vom 21. 6. 1869 (RGBl. I S. 245): 
§ 120a:200 

Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnung vom 13. 2. 1974 
(BGBl . IS . 161): 244 

Grundgesetz (GG) für die Bundesrepublik Deutschland vom 
23. 5. 1949 (BGBl . IS . 1): 

Art. 2: 83, 86f., 332 Art. 19: 86, 132 
Art. 3: 21, 29f., 32, 202, 205, Art. 20: 86,157, 159 

354 Art. 21: 137 
Art. 5: 266,332 Art. 323 f. 
Art. 6: 329f., 352 Art. 28: 86 
Art. 9: 23f., 25,83,87,130ff. Art. 32: 325 

267f., 290f., 293, Art. 34: 279 
295,329 Art. 95: 226 

Art. 11: 21 Art. 101: 195 
Art. 12: 76,137,198, 327f. Art. 103: 199, 204f. 
Art. 12 a: 328 Art. 109: 138 
Art. 14: 86f., 295 

Handelsgesetzbuch (HGB) vom 10. 5.1897 (RGBl. I S. 219): 
§6:209 §397:143 §421:143 
§63:29 §410:143 § 440:143 

Verordnung über die Behandlung der Ehewohnung und des Haus­
rats nach der Scheidung (6. Durchführungsverordnung zum 
Ehegesetz - HausratsVO) vom 21. 10. 1944 (RGBl. I S. 256): 

§18: 227f., 230ff. §23:228 

Heimarbeitsgesetz (HAG) vom 14. 3.1951 (BGBl. I S. 191): 
§17:133 

Konkursordnung (KO) vom 10. 2. 1877 (RGBl. S. 351): 
§47:37 §61 :37 

Verordnung über die pauschale Berechnung und die Zahlung der 
Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung für die Dauer 
eines auf Grund gesetzlicher Pflicht zu leistenden Dienstes (KV-
Pauschalbeitragsverordnung) vom 13. 11. 1973 (BGBl. I 
S. 1664): 374 

Gesetz zur Verbesserung von Leistungen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (Leistungsverbesserungsgesetz -
K L V G ) vom 19. 12. 1973 (BGBl. I S. 1925): 374 

Kündigungsschutzgesetz (KSchG) vom 10. 8. 1951 (BGBl. I 
S.499): 

§ 1: 25,160, 274f., § 15: 277 § 19: 69f., 343ff. 
334, 354 § 17: 25, 344 § 20: 345 

§ 2: 25, 333 § 18: 69, 344, 346 § 25 : 24f. 

Siebenundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Lastenaus­
gleichsgesetzes (27. ÄndG LAG) vom 13. 2. 1974 (BGBl. I 
S. 177): 244 

Gesetz über die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfall 
und über Änderungen des Rechts der gesetzlichen Krankenver­
sicherung (Lohnfortzahlungsgesetz und Krankenversiche-
rungsänderungsgesetz) vom 27. 7.1969 (BGBl. I S. 946) : 

§ l :30f . §3:29f. ,31ff , 139 §7 :30 ,32 
§2:141ff. §5 :29f . ,32 §9:142 

§10:30 

Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Gewährung 
von Mehrarbeitsentschädigung für Beamte vom 26.10.1973 
(BGBl. IS. 1517): 243 

Mutterschutzgesetz (MuSchG) i . d. F. vom 18. 4.1968 B G B l . I 
S.315): 

§4 :236 §8:235f. §9:338,354 

Rechtspflegergesetz (RPflG) vom 5.11. 1969 (BGBl. I S. 2065): 
§ 5 : 9 § 7 : 9 § 1 1 : 9 
§ 6 : 9 § 8 : 9 §20 :9 

Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStG) vom 22. 7. 
1913 (RGBl. S. 583): 
§8:351 

Reichsversicherungsordnung (RVO) vom 19. 7.1911 (RGBl. I 
S.509);: 

§124:32 § 216:29,31f. §368n:32 
§126:31 §368f:32 § 369b: 29, 32 
§128:32 §368:32 §1246:329 

Fünfte Verordnung über die Bemessung der Aufwendungen für die 
Leistungen gemäß §§ 1236 bis 1244a, 1305 und 1306 der Reichs­
versicherungsordnung und für Verwaltungs- und Verfahrens­
kosten in der Rentenversicherung der Arbeiter (5. Bemes-
sungsVO) vom 30. 10. 1973 (BGBl. I S. 1580): 374 

Verordnung über die für 1974 maßgebenden Rechnungsgrößen im 
Beitrags- und Leistungsrecht der Rentenversicherung der A r ­
beiter, der Rentenversicherung der Angestellten und der knapp­
schaftlichen Rentenversicherung (RV-Bezugsgrößenverord-
nung 1974) vom 27. 11. 1973 (BGBl. I S. 1755): 374 

Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in 
Arbeit, Beruf und Gesellschaft (Schwerbehindertengesetz -
SchwbG) vom 1. 5. 1974 (BGBl. I S. 1005) : 

§ l : 164 f . § 12:166,338 §29:167 
§ 2 : 1 6 4 §15:166 §31:167 
§ 3 : 1 6 4 §18:166 § 32:165,167 
§ 5 : 1 6 5 §21 :167 §44:167 
§ 8 : 1 6 5 §22 :167 §52:168 
§ 9 : 1 6 5 §23:167 §53:168 
§11 :165 § 28:165 §55:168 

Seemannsgesetz vom 26. 7. 1957 (BGBl. II S. 713): 194 

Gesetz zur Änderung der Kostenermächtigungsvorschriften des 
Seemannsgesetzes vom 6. 9. 1973 (BGBl. I S. 1306): 243 

Sozialgerichtsgesetz (SGG) i . d. F. vom 16. 5. 1960 (BGBl. I 
S.305): 
§52:227 §98:227,230 
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Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft (StabG) vom 8. 6.1967 (BGBl . I S. 582): 259 
§1:138 § 3 : 1 3 8 

Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des 
Steuerberatungsgesetzes (DVStBerG) vom 5. 12. 1973 
(BGBl. IS. 1816): 244 

Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch (EGStGB) vom 2. 3. 
1974 (BGBl. I S. 469): 
Art. 112:194 

Tarifvertragsgesetz (TVG) vom 9. 4. 1949 (GVB1. VerwGeb. 
1949 S. 55) i . d. F. vom 25. 8.1969 (BGBl . I S. 1323) : 

§ 1:143,148,214 § 4 : 2 4 , 71, 139ff., § 5: 139, 143, 145, 
§ 2: 136,145 214, 266, 335f., 148 
§ 3: 70,139ff, 143ff, 343, 346 § 9: 150 

285, 335ff., 346 

Verordnung über das Trennungsgeld bei Versetzungen und A b ­
ordnungen im Inland (Trennungsgeldverordnung - TVG) 
vom 22. 11.1973 (BGBl . I S. 1715): 243 

Verordnung über die Erstattung der nachgewiesenen sonstigen 
Umzugsauslagen (Verordnung zu § 10 BUKG) vom 22. 1. 
1974 (BGBl. I S. 103): 244 

Verordnung über den Unterhaltszuschuß für Bundesbeamte auf 
Widerruf im Vorbereitungsdienst (Unterhaltszuschußverord­
nung - UZV) vom 5.11.1973 (BGBl . I S. 1581) : 243 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 21. 1. 1960 (BG­
B l . IS . 17): 

§17:230 §41:227 §113:13 
§40:217 §83:227,230 

Warenzeichengesetz (WZG) i . d. F. vom 2. 1. 1968 (BGBl. I 
S.29): 
§32:230 

Weimarer Reichsverfassung (WRV) vom 11.8.1919 (RGBl. I 
S. 1383): 

Art. 48:130 Art. 159:130, 291 Art. 165:130 
Art. 157:129 Art . 163:327 

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) i . d. F. 
vom 4. 4. 1974 (BGBl. I S. 869) : 
§l :261f. 

Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht 
(Wohnungseigentumsgesetz - W E G ) vom 15. 3. 1951 
(BGBl. IS . 175, ber. S. 209): 

146:227 ff. §50:228, 230 

Zivilprozeßordnung (ZPO) vom 30. 1.1877 (RGBl. S.83): 
1 12: 206ff. § 183: 2,17 - §300:231 
! 13: 208, 215 § 184: 2,17 §301:229 
15:207 §185 : 1,17 § 331: 207 f. 

! 16: 212 § 187:17 §495: 206 
21:208 § 191: 17 § 504: 207f. 
29: 207f.,215 § 203: 212 § 506: 230 
29a: 215 §217: 199 § 508:205 
33: 207 §226: 199 § 511: 2,4 
38:207ff. §253 :209 § 526:3,16 
39: 207f. §256: 3, 5f., 10, 16, § 529: 203 f. 
40: 106f.,210, 214 209 § 539: 205, 231 
66:2,10 §257: 146 § 545: 2,4 
134: 11 §260: 227, 229 § 568: 12 
139 : 230 § 263, 209 § 595: 229 
145:229 § 264: 230 § 694: 211 
147: 223, 227, 229 §268: 230 § 696a: 207f., 211 
151:12 § 272b: 203 §700:211 
166:16,18 §276:226 , 227 ff. § 700a: 207, 211 
176: 17 §279: 203 § 704:2 
181:17 §279a: 203 §717: 2 

§ 7 1 9 : 2 , 4 
§ 7 6 6 : 1 f., 7f., 9f., ; 

12ff., 17 i 
§767:2ff., 10, 13 ! 
§ 7 6 9 : 4 , 1 3 j 
§ 7 7 1 : 3 , 5ff., 11 i 
§ 7 7 5 : 2 , 1 3 j 
§776:2 ,5f . j 
§793: 3, 7ff, 12 j 
§ 804: 3f., 11 ì 
§ 8 0 8 : 6 i 
§ 829: 1, 3ff, 11,16 

834: 8f., 12,14 
8 3 5 : 3 f . , l l 
836: 7 f . , l l 
840: 10 
844: 9 
850: 13 
850a: 8,13f. 
850b: ,8 f., 15 
850c: 8, 13f., 16 
850d: 14f., 16 
850e: 13f. 

§ 850f. : 14f., 16 
§ 850h: 15 
§ 850i: 15 
§851 : 16 
§851 : 16 
§851a: 15 
§851b : 15 
§ 852: 16 
§891 : 9 
§921 : 12 
§ 1027: 210 

Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsver­
waltung (ZVG) vom 24. 3. 1897 (RGBl. S. 97): 
§10:37 §126:37 §127:37 

C. Länderrecht 

Baden- Württemberg 

Gesetz vom 13.11.1973 (GesBl. S. 422) zur Änderung des Gesetzes 
über die Gewährung einer jährlichen Sonderzuwendung an Be­
amte und Versorgungsempfänger vom 19. 10. 1971 (GesBl. 
S. 413): 116 

Verordnung vom 6. 4.1973 über die Gewährung von Beschäfti-
gungs- und Trennungsgeld (GesBl. S. 125): 116 

Verordnung vom 22. 8. 1973 (GesBl. 1973 S. 336) zur Durchfüh­
rung der Verordnung über Arbeiten in Druckluft (Druckluft­
verordnung) vom 4.10.1972 (BGBl. IS. 1909) : 115 

Dritte Verordnung vom 19.7.1973 (GesBl. S. 278 zur Übertragung 
von Zuständigkeiten auf das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung: 116 

Nebentätigkeitsverordnung i . d. F. vom 28. 12. 1972 (GesBl. 
1973 S. 57): 116 

Zweites Gesetz zur Änderung der Amtszeit der Personal ver tre­
tungen vom 3. 4. 1973 (GesBl. S. 74): 116 

Zweite Verordnung zur Änderung der Reisekostenvergütung 
vom 30. 7. 1973 (GesBl. S. 321) : 116 

Urlaubsverordnung i . d. F. vom 1.1.1973 (GesBl. S. 62): 116 

Freie Hansestadt Bremen 

Gesetz vom 6. 2.1973 zur Änderung des Bremischen Beamtenge­
setzes (GBl. S. 13): 116 

Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Un­
terhaltszuschuß an Beamte im Vorbereitungsdienst vom 
6. 2.1973 (GBl. S. 15): 116 

Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Gewährung 
einer jährlichen Sonderzuwendung an Beamte, Richter und 
Versorgungsberechtigte vom 18.12.1973 (GesBl. S. 283): 116 

Verordnung über die Festsetzung von Höchstzahlen für aufzuneh­
mende Bewerber an den Hochschulen der Freien Hansestadt 
Bremen für das Sommersemester 1974 vom 20. 11. 1973 (GBl. 
S. 229): 116 

Juristenausbildungsgesetz vom 3. 7. 1973 (GBl. S. 77): 116 

Gesetz zur Änderung des Art. 100 der Landesverfassung vom 
13. 3. 1973 (GBl. S. 17): 116 

Verordnung zur Änderung der Laufbahnverordnung vom 6. 11. 
1973 (GBl. S. 215): 116 



X V 

Gesetz zur Änderung des Bremischen Personalvertretungsgeset­
zes vom 3. 7. 1973 (GBl. S. 173): 116 

Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Vergabe von 
Studienplätzen vom 20. 11. 1973 (GBl. S. 229): 116 

Hessen 

Ausführungsgesetz zum Bundesausbildungsförderungsgesetz 
vom 23. 5. 1973 (GVB1.1 N r . 11 S. 173): 244 

Verordnung über die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahn­
dung von Ordnungswidrigkeiten nach § 121 BetrVG vom 
2. 4. 1973 (GVB1.1 N r . 8 S. 132): 244 

Niedersachsen 

Viertes Gesetz zur Änderung des Beamtengesetzes vom 23. 7. 
1973 (GVB1. S. 239): 378 

Verordnung über die Regelung von Zuständigkeiten im Gewerbe-
und Arbeitsschutzrecht und anderer Rechtsgebiete i . d. F. vom 
22. 11. 1973 (GVB1. S. 461): 378 

Verordnung über das Mindesteinkommen der Hebammen vom 
28. 1.1973 (GVB1. S. 54): 378 

Verordnung über die Anpassung der Bewertung der Sachbezüge 
für die Sozialversicherung an die wirtschaftliche Entwicklung 
vom 19. 12. 1973 (GVB1. S. 584): 378 

Schleswig-Holstein 

Landesverordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden 
nach dem Benzinbleigesetz vom 28. 2.1973 (GVOBI. Schl.-H. 
S. 81): 245 

Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung zur Be­
stimmung der zuständigen Behörden nach der Gewerbeord­
nung vom 23. 3. 1973 (GVOB1. Schl.-H. S. 17): 245 

Landesverordnung über den Umgang und Verkehr mit explo­
sionsgefährlichen Stoffen, Zündmitteln und pyrotechnischen 
Gegenständen (LandessprengstofFverOrdnung) vom 13. 8. 
1973 (GVOB1. Schl.-H. S. 312): 245 

Landesverordnung zur Ausführung der Röntgenverordnung 
vom 4. 12. 1973 (GVOB1. Schl.-H. S. 428): 245 

VIEL Stichwörterverzeichnis 

A 

Akkordarbeit, Akkordlohnabsicherung 157f.; Humanisierung 
durch Erholungszeiten 155; Schlechtleistung der Akkordkolonne 
(Rspr.) 317 

Akkordlohn, Absicherung 157 f. (Rspr.) 62 
Albanien, Arbeitsgesetzgebung 117 
Allgemeine Arbeitsbedingungen, Abbau 22 ff; und Arbeits­

vertrag 22; Geltungsgrund 19f.; und Privat- u. Kollektivauto­
nomie 18ff; Zustandekommen 19f. 

Allgemeinverbindlichkeit, Form der Tarifgebundenheit 145; 
der Sozialtarife für Baugewerbe (Rspr.) 63 

Altersgrenze, flexible A . , Inanspruchnahme 54 
Altersversorgung, Ausschlußfrist für Ansprüche auf A . (Rspr.) 

127; Kürzung der Altersrente durch Arbeitgeber (Rspr.) 64; 
Stichtagsregelung bei A . (Rspr.) 391 ; Verfallbarkeit einer Ruhe­
geldanwartschaft (Rspr.) 64; in U S A 115 

Anfechtung, Irrtumsanfechtung eines Arbeitsvertrags (Rspr.) 253; 
eines Zwischenurteils (Rspr) 320 

Angestellte, leitende, Begriff i . S. d. § 5 III Nr . 3 BetrVG 98 

Angestelltenversicherung, Neuwahlen für die Selbstverwal­
tungsorgane 362 

Annahme vertrag des Arbeitgebers (Rspr.) 124 

Arbeit, Recht auf A . nach Internationalem Pakt vom 19.12.1966 
327 

Arbeitgeber, Annahmeverzug (Rspr.) 142 Anordnung von Kurz­
arbeit, Regelungsbefugnis 332ff., 345; Darlegungs- und Beweis­
last bei Mankohaftung (Rspr.) 317 

Arbeitnehmer, Abgrenzung zum Unternehmer 257 ff; A.-ver-
treter im Aufsichtsrat (Rspr.) 253 ; und freier Mitarbeiter (Rspr.) 
251; Haftung des A . (Rspr.) 254; individualrechtl. Stellung 72ff. 

Arbeitnehmerähnliche Personen, Abgrenzung Arbeitnehmer-
Unternehmer 257ff.; arbeitskampfrechtl. Probleme 267f.; Mög­
lichkeiten und Formen des Schutzes 264f.; Schutzbedürftigkeit 
257ff.; tarifrechtliche Probleme 267 

Arbeitsbedingungen, Recht auf gerechte und günstige A . nach 
Internationalem Pakt vom 19.12.1966 328 

Arbeitsgerichtsbarkeit, Abgabe zwischen Urteils- u. Beschluß­
verfahren 226ff.; arbeitsgerichtliches Verfahren 193ff.; Be­
schleunigungsgrundsatz 199f.; 201 ff; Beschlußverfahren, Pro-

• bleme 215ff. ; ehrenamtliche Richter 195, in England 232ff. ; Ent­
wicklung der A . 193f.; Fristen 199; Gerichte für Arbeitssachen 
193ff.; Prozeßvertretung 197f.; Rechtsmittel 201; Rechtsschutz­
versicherung 198; Ressortierung der A . 197; Schiedsverfahren 
199; Verfahrensdauer (statistische Angaben) 202; Vorsitzende 
195, 200; Zulassung von Rechtsanwälten 197f.; Zuständigkeit 
(Rspr.) 191 

Arbeitsgerichtsgesetz, Entwicklung des A . 193f. 

Arbeitsgesetzbuch, Koalitionsfreiheit und Tarif autonomie 129 ff. ; 
Sachverständigenkommission 130 f. 

Arbeitskampf, neue A.-richtlinien des D G B 306; Problematik 
bei freien Mitarbeitern 267f.; statistische Angaben für 1973 183, 
240; Sympathiearbeitskampf Festangestellter zugunsten freier 
Mitarbeiter 267f. 

Arbeitslohn, Initiativrecht des Betriebsrats zur Regelung materiel­
ler Lohnbedingungen 80ff.; Pfändungsschutz 13f.; Rechtsbe­
helfe von A N und A G im Fall der A.-pfändung 1 

Arbeitsrecht, Solidarität im A . 284ff. ; Verhältnis zum Wettbe­
werbsrecht 261 

Arbeitsunfähigkeit, Lohnfortzahlung bei Kündigung aus A n ­
laß der A . (Rspr.) 391 ; Bedeutung der Meldung der A . für Bezug 
von Krankengeld 29ff.; Meldepflicht gegenüber Krankenkassen 
31 f. 

Arbeitsunfall, Haftungsausschluß bei A . (Rspr.) 190; bei Teil­
nahme an innerbetrieblichen Werksverkehr (Rspr.) 252; Ver­
gütung für A . (Rspr.) 189 

Arbeitsvertrag, und allgemeine Arbeitsbedingungen 22; und 
Direktionsrecht 333 ; Irrtumsanfechtung (Rspr.) 253 

Arbeitszeit, Dauer 66f.; Kurzarbeit 69, 332ff.; Mitbestimmung 
des Betriebsrats bei Regelung der A . 65ff.; tarifliche A . 183; am 
Wochenende (statistische Angaben) 373 ; Überstunden 67 

Arztvertrag und Berufsausübungserlaubnis (Rspr.) 191 

Aufrechnung und Ausschlußfristen (Rspr.) 61 

Aufsichtsrat, Arbeitnehmervertreter i m A . (Rspr.) 253 



X V I 

Ausbildung, Rückzahlung von Beihilfen (Rspr.) 319 

Ausgleichsquittung und betriebliches Ruhegeld (Rspr.) 64 

Aushang, A.-recht des Betriebsrats 93f. 

Auskunftspflicht, des A N über anderweitigen Erwerb bei Lohn­
fortzahlung (Rspr.) 192 

Ausländische Arbeitnehmer, Anwerbung, organisierte 347; 
Anwerbungsabkommen 347f.; Ausländerpolitik u. soziale Ver­
antwortung 32 ff.; Ausländerpolitik und Menschenrechte 168 ff; 
347ff. ; berufliche Bildungsmaßnahmen 36 f. ; Einbürgerung 351 ; 
Eingliederungsarbeit 34, 36; Familiennachzug 352; a. A . und 
Gewerkschaften 356; Gleichbehandlung mit deutschen A N 354; 
illegale Zuwanderung 348; a. A . und kollektives Arbeitsrecht 
353 f. ; politische Betätigung 351 ; Rechtsstellung in Deutschland 
u. Frankreich 347ff; Regularisierungsverfahren 349f.; sozial­
rechtliche Situation 35; Steuerung des Zustroms 33, 347ff; 
Trennungsgeld (Rspr) 320; Wohnungen 35f.; Zuwanderungs­
politik 347 ff. 

Auslösung, Anspruch auf Femauslösung für Montagestammar­
beiter (Rspr.) 318; tariflicher Auslösungsanspruch (Rspr.) 125 

Ausschlußfristen für Ansprüche auf Altersversorgung (Rspr.) 
127; und Aufrechnung (Rspr.) 61 

Ausschuß, tarifliche Haftungsbeschränkung 160 

Außendienst, Begriff (Rspr.) 319 

Außenseiter, dynamische Bezugnahme auf Tarifvertrag 146; 
Wirkung von Betriebsvereinbarungen auf A . 341; einzelver­
tragliche Bezugnahme auf Tarifvertrag 138 ff; negative Koali­
tionsfreiheit, Schutz der A . 137; und tarifliche Kurzarbeits­
klauseln 336; Tariföffnungsklauseln 141 

B 

Baugewerbe, Geltungsbereich der Banktarife (Rspr.) 63 ; Gel­
tungsbereich der Sozialtarife (Rspr.) 62; Tarifvertrag für B . 
(Rspr.) 250 

Beamte, Ausgleichszulagen für B . im Saarland (Rspr.) 255 

Beihilfe, Beihilfefähigkeit für heilpädagogische Maßnahmen 
(Rspr.) 189; Rückzahlung von Ausbildungsbeihilfen (Rspr.) 315 

Belgien, Arbeitsgesetzgebung 312; kollektive Arbeitsbeziehungen 
358 ff. 

Berufliche Bildung, Maßnahmen für ausländische Arbeitnehmer 
35 f. 

Berufsausbildungsvertrag, Weiterarbeitsklausel (Rspr.) 128 

Berufsunfähigkeit, Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Rspr). 
64 

Berufung, fehlerhafte (Rspr.) 63; Erfordernisse an Beruf ungs-
schrift (Rspr.) 191; Formmangel bei Berufungsbegründungs-
schrift (Rspr.) 190; Anforderungen an Rechtsmittelbelehrung 
(Rspr.) 392; gegen zweites Versäumnisurteil (Rspr.) 254 

Beschäftigungspflicht, Wegfall 333 

Beschleunigungsgrundsatz im arbeitsgerichtl. Verfahren 199f. 
201 ff. ; Verfahrensdauer (statistische Angaben) 202 

Beschlußverfahren, Abgabe zwischen Urteils- u. B . 226ff. ; A n ­
tragsbefugnis 224; Freistellungsansprüche 220f. ; Probleme 215 ff. ; 
Rechtsnatur 228; (Rspr.) 124, 126; Verbindung von Sachen ver­
schiedener Verfahrensarten 229 

Beschwerdeverfahren, Absehen von Anhörung der Beteiligten 
(Rspr.) 253 

Betriebsrat, Anhörung bei Kündigungen (Rspr.) 253; Aufgaben 
(Rspr.) 189; Aushangsrecht des B. 93f.; Beratungsrechte 281 f.; 
Bildungsveranstaltungen (Rspr.) 63; Einblicksrecht in Gehalts­
listen (Rspr.) 62,254,256,390 ; Einflußnahme auf individualrechtl. 
Stellung des A N 72ff>, Freistellung (Rspr.) 63, 123, 253,255; Ge­
schäftsräume 88 ff, 92; Haftung 269ff.; Initiativrecht zur Rege­
lung materieller Lohnbedingungen 80 ff; Kündigung gegenüber 

Betriebsratsmitgliedern (Rspr.) 391 ; Mitbestimmung 65 ff.; 72 ff, 
77 f., 80ff, 280ff, 334, 337 ff., 345 (Rspr.) 251, 255; Reisekosten 
(Rspr.) 250; Schulungsveranstaltung (Rspr.) 60, 124 250, 254, 
255 ; Unterrichtungsrechte 281 f. ; Widerspruchsrecht bei Kündi­
gung (Rspr.) 62; Zustimmungserfordernis bei Einstellung 74 

Betriebsratsakten, Eigentum an B . 89 

Betriebsratswahl, Anfechtung (Rspr.) 390 

Betriebsvereinbarungen, abstrakte Regeln über Kurzarbeit 339 ; 
Initiativrecht und Koritrahierungszwang 342; über Zulässigkeit 
von Kurzarbeit 337ff. ; Wirkung auf Nichtorganisierte 341; 
Tarifvorbehalt 339 

Betriebsverfassung, Feld gewerkschaftlicher Koalitionständigkeit 
131 

Betriebsverfassungsrecht, Minderheitenschutz im B . (Rspr.) 252 

Bewährungsaufstieg, Anrechnung von Beschäftigungszeiten 
heimatvertiebener Angestellter (Rspr.) 319 

Bezugnahmeklauseln, einzelvertragliche Bezugnahme auf Ta­
rifvertrag 138 ff; und negative Koalitionsfreiheit 152; und tarif-
dispositives Richterrecht 152; und Tarif autonomie 152 

Bildung, Recht auf B . nach Internationalem Pakt vom 19.12.1966 
331 

Bordwache bei Angestellten (Rspr.) 252 

Bühnenrecht, Verpflichtung einer Gastspieldirektion aus Vor­
vertrag (Rspr.) 252 

Bulgarien, Arbeitsgesetzgebung 117 

Bundesanstalt für Arbeit, neue Vorsitzende 172 

Bundesarbeitsgericht, Besetzungsplan 1974 40; 96 f. Geschäfts­
stand am 1. 1. 1974 41; Geschäftsverteilungsplan 1974 39; 95f.; 
zum Begriff „leitender Angestellter" 98 ; Prozeß Vertretung vor B . 
198f.; Richter für Gemeinsamen Senat der obersten Gerichts­
höfe des Bundes 41 ; neue Richter 39 

Bundespräsident, zur Bedeutung des freien Unternehmertums 38 

Bundesregierung, Erfahrungsbericht zur Leiharbeit 114 

Bundessozialgericht, Geschäftsstand 97f.; neue Richter 95, 362; 
zu den Auswirkungen von Streiks auf Rentenversicherung 98f. 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber verbände, 
Schleyer neuer Präsident, Friedrich Ehrenpräsident 38 

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA), Stimmen 
und Sitze in Selbstverwaltung nach den Wahlen 1974 307 

D 

Dänemark, Arbeitsgesetzgebung 312 

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), neue Arbeitskampf­
richtlinien 306; Kontroverse mit A F L - C I O über Ostpolitik 240; 
Mitgliederstand 183; Stellungnahme zum Entwurf eines Ge­
setzes zur Änderung des Revisionsrechts 237 

Dienstbefreiung für Goldene Hochzeit (Rspr.) 63 

Dienstgang, Begriff (Rspr.) 319 

Dienstreise, Begriff (Rspr.) 191 

Dienststätte, Begriff (Rspr.) 319 

Direktionsrecht und Arbeitsvertrag 333 

Divergenzrevision bei späterer Aufgabe der Rechtsansicht durch 
B A G (Rspr. ) 192 

E 

Eingruppierung, Eingruppierungsprozesse (Rspr.) 125; Mitbe­
stimmung des Betriebsrats 77f. ; VergGr. Vb Fallgr. 1 B A T 
(Rspr.) 61 ; VergGr. C 8 (§ 58 T V A L II) (Rspr.) 317 

Einspruch, Frist bei Versäumnisurteil 174, 204f. 



X V I I 

Einstellung, Verschulden bei E.-sverhandlungen (Rspr.) 318; Z u ­
stimmung des Betriebsrats 74 

England, Arbeitsgerichtsbarkeit in E. 252ff. 

Erbe, Prozeßführung durch vorläufigen E. (Rspr.) 254 

Erholungszeit, Humanisierung der Arbeit durch Einbau von 
E. 155f. 

Ersatzzustellung an Behinderte einer jur. Person (Rspr.) 320 

Europäische Gemeinschaften, Grundsatz des gleichen Entgelts 
für Männer und Frauen 362; Kooperationsvereinigung 174; 
Multinationale Unternehmen U l f . ; Sozialprogramm 111,172ff. 

Europäischer Gewerkschaftsbund, E. G . Erdmann neuer Haupt­
geschäftsführer 236 

F 

Familienschutz nach Internationalem Pakt vom 19.12.1966 329f. 

Feiertagsbezahlung, Pauschalierung (Rspr.) 63 

Fernauslösung, Anspruch auf F. für Montagestammarbeiter 
(Rspr.) 318 

Festsstellungsklage, Feststellungsinteresse (Rspr.) 255 

Fliesenleger, Tarifvertrag (Rspr.) 127 

Fließarbeit, humane Gestaltung 155 

Fließbandarbeit, Folgen für Arbeitnehmer 153; humane Ge­
staltung 155 

Frankreich, Anwerbung ausländischer A N 349; Arbeitsgesetz­
gebung 313; Aufenthaltserlaubnis für ausi. A N 352; Einbürge­
rung ausi. A N 353; illegale Zuwanderung 349f. ; Familienzu­
sammenführung ausi. A N 353; gewerkschaftl. Betätigung ausi. 
A N 356f. ; Rechtsstellung ausi. A N in F. und Deutschland 347ff. ; 
Zuwanderungspolitik 

Freie Mitarbeiter, Abgrenzung Arbeitnehmer-Unternehmer 251, 
257ff.; arbeitskampfrechtliche Probleme 267f.; individual- u. 
kollektivrechtl. Stellung 257 ff; Kettenarbeitsverhältnisse 
264f.; Schutzbedürfnis 257, 261 

Freistellung, für Betriebsratsmitglieder 220 ; (Rspr.) 63, 123, 126; 
tarifliche Regelungen über die F. von Arbeit 27f. 

Fremdarbeiter, Erziehungsprobleme 171; Menschenrechte und 
Fremdarbeiterpolitik 168 ff; Rechtsstellung 169 

G 

Gehaltslisten, Einblicksrecht des Betriebsrats (Rspr.) 62, 254, 256, 
390 

Gesundheit, Recht auf G. nach Internationalem Pakt vom 19.12. 
1966 330 

Gerichtsstand, Form v. Gerichtsstandsvereinbarungen 208ff. ; 
Gerichtsstandsvereinbarung nach Streitentstehung 209f. ; G. in 
Auslandsstrafsachen 212; G. in Mahn verfahren 211; G. für 
weggefallenen Wohnsitzgerichtsstand 211 f.; internationaler G. 
21 I f f ; Klagen aus Verwaltung von Wohnungseigentum (Rspr.) 
128; Vereinbarung im arbeitsgerichtl. Verfahren 206 ff. 

Geschäftsräume, Rechtsbeziehungen des Betriebsrats zu G. 88ff, 
92f. 

Gewerkschaft, Begriff 135; Prinzip der Gesamtrepräsentation 
148; Präsenz im Betrieb 130; Privatrechtliche Organisation 137; 
Organ sozialer Selbstbestimmung 138; Selbstverwaltungsrecht 
137; Werbetätigkeit 131; Zusammenschlüsse in U S A 94f. 

Gratifikation, Abschluß Vergütung (Rspr.) 190; Ausschlußklausel 
(Rspr.) 392; bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Rspr.) 191 ; 
Differenzierung (Rspr.) 190; Rückzahlungsvorbehalt (Rspr.) 320; 
Weihnachtsgratifikation (Rspr.) 191 

H 

Haftungsausschluß, bei Arbeitsunfall (Rspr.) 190 

Haftungsbeschränkung des Arbeitnehmers bei Materialfehler 
und Ausschuß 160 

Handelsvertreter, H.-vertrag, Leistungsstörung (Rspr.) 317 

Heimarbeit, Probleme 53 

Heuerverhältnis, Fortbestehen des aktiven Wahlrechts bei Ruhen 
des H . (Rspr.) 392 

Hilfeleistung auf See (Rspr.) 252 

Holland, Gewerkschaftsfusion gescheitert 115 

Humanisierung der Arbeit, 153, 280, 364ff; H . der Akkordar­
beit 155; durch Einbau von Erholungszeit 155f.; Folgen der 
Fließbandarbeit 153; H . der Fließband-, Fließ- und Taktarbeit 
155; Forschung zur H . des Arbeitslebens 364ff; und Mitbe­
stimmung 280 ff; und Unternehmerrecht 154; Kritik aus U S A 
371 

I 

IG Bau-Steine-Erden, zur Sicherung rückständiger Arbeitsent­
gelte im Konkurs 37 f. 

Industrie, Beschäftigungszahl, Arbeitnehmereinkommen 54 

Internationale Arbeitsorganisation (IAO), 2. Europäische 
Regionalkonferenz in Genf 181 ; Übereinkommen über das M i n ­
destalter für die Zulassung zur Beschäftigung 303 

Internationale Föderation von Chemie- und Fabrikarbeiter­
verbänden (ICF), Hauenschild Präsident 39 

Internationaler Metallgewerkschaftsbund (1MB), Eugen Lo­
derer Präsident 302 

Internationales Arbeitsamt, neuer Generaldirektor 172 

Irrtum, Anfechtung eines Arbeitsvertrages wegen I. (Rspr.) 253 

j 

Jugendvertretung, Beschlüsse der J. (Rspr.) 125 ; Besuch von Schu­
lungsveranstaltung (Rspr.) 255, 318 

Jugoslawien, Arbeitsgesetzgebung 117 

K 

Kameraüberwachung, Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 
(Rspr.) 255 

Karenzentschädigung, Berechnung anderweitigen Arbeitsein­
kommens (Rspr.) 192; Bemessung (Rspr.) 64; bei Mandanten-
schutzklausel (Rspr.) 391 ; Studium während Karenzzeit (Rspr.) 
316, 391 

Kettenarbeitsverhältnis, freie Mitarbeiter 264 f. 

Koalition, privatrechtliche Organisation 137; Rechtsstellung der 
Koalitionen 135; Selbstverwaltungsrecht 137 

Koalitionsfreiheit, Inhalt 131 ; K . nach Internationalem Pakt vom 
19. 12. 1966 328 ; negative K . 137 ; negative K . und Bezugnahme­
möglichkeit 152; Rechtsstellung der Koalitionen 135f.; als Ver­
fassungssatz eines Arbeitsgesetzbuches 129 ff. 

Kollektivautonomie, und Allgemeine Arbeitsbedingungen 18 ff. 

Kollektivvereinbarung als Mittel zum Abbau Allgem. Arbeits­
bedingungen 25 f. 

Konkurs, Nachteilsausgleich im K . (Rspr.) 387, 392; Sicherung 
rückständiger Arbeitsentgelte im K . 37f. 

Konzertierte Aktion, 30. Gespräch 114; Verhältnis zur Tarif­
autonomie 138 



XVIII 

Kraftfahrer, Tarifvertrag für K . (Rspr.) 126, 191 

Krankenkassen, Ausschlußfrist für K . (Rspr.) 125; Meldepflicht 
bezügl. Arbeitsunfähigkeit 31 f. 

Krankenlohn bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit (Rspr.) 63; Bedeu­
tung der Meldung der Arbeitsunfähigkeit für Bezug von K . 
29ff. 

Kriegsdienst als Zeit der Betriebszugehörigkeit (Rspr.) 126 

Kündigung, Änderungsk. als Mittel zum Abbau Allgem. Ge­
schäftsbedingungen 25f.; Anhörung des Betriebsrats (Rspr.) 251, 
253; außerordentliche K . (Rspr.) 125; betriebsbedingte K . (Rspr.) 
125; gegenüber Betriebsratsmitgliedern (Rspr.) 391; vor Dienst­
antritt (Rspr.) 251; Widerspruchsrecht des Betriebsrats (Rspr.) 
62; Zustimmung des Personalsrats (Rspr.) 391 

Kündigungsschutz älterer Arbeitnehmer 160; allgem. K . bei A n ­
ordnung von Kurzarbeit 334; nachSchwerbehindertengesetzl66 

Kur, Lohnfortzahlung (Rspr.) 126 

Kurzarbeit, Anordnung von K . , Regelungsbefugnis 332ff., 345; 
Arbeitnehmerschutz 336; Außenseiterproblematik 336; Begriff 
69; Betriebsvereinbarungen 337; kollektivrechtliche Grundlagen 
335; und allgemeiner Kündigungsschutz 334; Ermächtigung des 
Landesarbeitsamtes 343ff. ; Mitbestimmung des Betriebsrats 69f., 
334, 337ff, 345; (Rspr.) 251; tarifvertragliche Kurzarbeitsklau­
seln 335 ; Tarif vorbehält bei Betriebsvereinbarung über K . 338 ff. ; 
Voraussetzungen und Wirkungen 333; Zulässigkeit 69, 332 ff. 

Kurzzeitbeschäftigte, Arbeitnehmereigenschaft 258f. 

L 

Landesarbeitsamt, Ermächtigung zur Anordnung von Kurzarbeit 
343f. 

Landesarbeitsgericht, Zusammensetzung der Kammern 197 

Lebensstandard, Recht auf angemessenen L. nach Internationa­
lem Pakt vom 19.12.1966 330 

Leichtlohngruppen, Problem der tarif vertraglichen L . 114 

Leiharbeit, Erfahrungsbericht der Bundesregierung 114 

Leiharbeitnehmer, Beteiligung des Betriebsrats bei Einstellung 
(Rspr.) 255 

Leitende Angestellte, Bundesarbeitsgericht zum Begriff , ,L . A . " 
98; Realität der L. A . , Untersuchungsbericht 242 

Lohnfortzahlung, Auskunftspflicht des A N über anderweitigen 
Erwerb (Rspr.) 192; Kündigung „aus Anlaß*' der Arbeitsun­
fähigkeit (Rspr.) 391; Kur (Rspr.) 126; und Solidarität der A r ­
beitnehmer 284 f.; Sechswochenf ristbeginn bei Erkrankung wäh­
rend unbezahlten Urlaubs (Rspr.) 315,319; bei Zahlung von Ver­
letztengeld (Rspr.) 255 

Lohnpfändung, Rechtsbehelfe im Fall der Arbeitslohnpfändung 
Iff. 

Lohnsteuer, Erstattungsanspruch des A G gegen A N (Rspr.) 390; 
Übernahme der Steuerschuld durch Arbeitgeber (Rspr.) 128 

M 

Mahnverfahren, Gerichtsstandsvereinbarung im M . 211 

Mandantenschutzklausel, Karenzentschädigung (Rspr.) 391 

Mankohaftung, Darlegungs- und Beweislast des A G (Rspr.) 317 

Massenentlassung, Richtlinien 237; (Rspr.) 189 

Materialfehler, Meldepflicht des Arbeitnehmers 160 

Menschehgerechte Arbeit, s. Stichwort Humanisierung der A r ­
beit 

Menschenrechte und Fremdarbeiterpolitik 168 ff, 347 ff. 

Metallindustrie, Humanisierung der Arbeit 153 ff; kollektive 
Akkordlohnabsicherung 157f.; Lohnfragen (Rspr.) 253; Lohn­

tarifvertrag 177ff.; Manteltarifvertrag 174ff.; neue Tarifverträge 
153 

Minderjähriger, Arbeitsverhältnis in Nachtlokal (Rspr.) 391 

Mitbestimmung des Betriebsrats 65ff., 72ff„ 80ff., 280ff.; bei 
Humanisierung der Arbeit 280 ff; bei Anordnung von Kurz­
arbeit 69f., 334, 337ff, 345; Entwurf eines Mitbestimmungs­
gesetzes 99ff.; paritätische M . in den Eigenbetrieben des Landes 
Berlin 184; in Urlaubsfragen (Rspr.) 390; Vorrang des Tarifver­
trages vor Mitbestimmung 70 

Multinationale Unternehmen in den E. G . U l f . 

Mutterschutz, nach Internationalem Pakt vom 19.12.1966 330; 
Kündigungsschutz (Rspr.) 390; bei Nacht- und Sonntagsarbeit 
235ff. 

N 

Nachversicherung, arbeitsrechtliche Angelegenheit (Rspr.) 392 
Nichtorganisierte, s. Stichwort Außenseiter 

O 

Öffentlicher Dienst, tarifliche Zulagen (Rspr.) 317, 318; Vor­
handwerker im ö. D . (Rspr.) 392 

P 

Parteivernehmung, Rücknahme des Antrags auf P. (Rspr.) 191 

Personalvertretung (Rspr.) 189 

Personalrat, Zustimmung zur Kündigung (Rspr.) 391 

Pfändungsschutz bei Arbeitslohnpfändung 13 f. 

Pflegepersonal, Pflegezulage (Rspr.) 127 

Polen, Arbeitsgesetzgebung 117 

Praktikum, Studenten als Praktikanten und PraktTV (Rspr.) 319 

Presse, Presserechtsrahmengesetz (Vorentwurf) 303 

Privatautonomie und Allgemeine Arbeitsbedingungen 18 ff. 

Probefahrt, Haftung für Unfall auf P. (Rspr.) 189 

Produktionsrisiko des Unternehmers 160 

Prozeßfähigkeit, Versäumnisurteil bei Zweifel an P. (Rspr.) 191 

Prozeßführung durch vorläufige Erben (Rspr.) 254 

Prozeß Vertretung, Zulassungsbeschränkung vor B A G 198 f.; 
Zulassung von Rechtsanwälten in Arbeitsgerichtsbarkeit 197 f. 

Prorogation, internationale P. 212; kollektive P. 214; subsidiäre 
P. 212; Unzulässigkeit nach Gerichtsstandsnovelle 206 ff. 

R 

Rechtsanwälte, Zulassung in Arbeitsgerichtsbarkeit 197f.; Z u ­
lassungsbeschränkung vor B A G 198 f. 

Rechtsbeschwerde, Zulässigkeit (Rspr.) 192, 256 

Rechtsmittel, R.-begründungsfrist (Rspr.) 192; gegen Beschluß 
eines L A G (Rspr.) 124; telegraphische Rechtsmitteleinlegung 
(Rspr.) 127 

Rechtsmittelbelehrung, Anforderungen (Rspr.) 392 

Rechtsschutzversicherung in Arbeitsgerichtsbarkeit 198 

Reisekosten des Betriebsrats (Rspr.) 250; Festsetzung der Kosten­
stufe (Rspr.) 320 

Rentenversicherung, Inanspruchnahme der flexiblen Altersgrenze 
54; Auswirkungen von Streiks auf R. 98 f. 



Revision, D G B zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Revisionsrechts 237; Divergenzrevision (Rspr.) 192; Formerfor­
dernisse an R.-schrift (Rspr.) 191 

Richter, ehrenamtl. R. in der Arbeitsgerichtsbarkeit 195 

Richterrecht, tarif dispositives R. und Bezugnahmeklausel 151 

Ruhegehalt, Ausgleichsquittung (Rspr.) 64; Auslegung einer R.-
zusage 189; betriebliches R. (Rspr.) 64; R. und Stichtag (Rspr.) 
256; Unterstützungskassen (Rspr.) 124; Unverfallbarkeit einer 
Ruhegeldzusage (Rspr.) 319; Verfallbarkeit einer Ruhegeldan­
wartschaft (Rspr.) 64 

S. 

Saarland, Ausgleichszulagen für Beamte (Rspr.) 255 

Schiedsverfahren, Zulässigkeit 199 

Schulungs Veranstaltungen, Beschluß verfahren (Rspr.) 318; Ent-
geltanspr Ciche, Geltendmachung (Rspr.) 319; Geeignetheit 
(Rspr.) 127; Kosten (Rspr.) 124 

Schwarzes Brett, Aushangsrecht des Betriebsrats 88ff., 93f. 

Schwerbehinderte, s. Stichwort Schwerbeschädigte 

Schwerbeschädigte, Beschäftigungspflicht 164; Entwicklung des 
Schwerbeschädigtenrechts 161 ; Entwurf eines Gesetzes zur Wei ­
terentwicklung des Schwerbeschädigtenrcchts 41 ; finale Aus­
richtung des neuen Schwerbehindertengesetzes 164; Kündi­
gungsschutz 166; Werkstätten 167^ Zusatzurlaub 167 

Seebetriebsrat, Fortbestehen des aktiven Wahlrechts bei Ruhen 
des Heuerverhältnisses (Rspr.) 392 

Seemannsgesetz, Kündigung wegen Flaggenwechsels (Rspr.) 124 

Selbstverwaltungsrecht, Gewerkschaften 137 

Solidarität, im Arbeitsrecht 284 ff; Begriffsbestimmung 287 ff. 

Sonderurlaub, Krankheit während S. (Rspr.) 390 

Soziale Sicherheit, Recht auf s. S. nach Internationalem Pakt vom 
19.12. 1966 329 

Sozialpolitik, neues Schwerbeschädigtengesetz als Beispiel für 
Umdenken in S. 161; 7. Sozialpolitische Gesprächsrunde 182 

Sozialprogramm, europäisches 111, 172ff. 

Stabilität, Konzept zur Rückgewinnung der S. 301 f. 

Stationierungsstreitkräfte, neue Tarifverträge 181 

Streik, Statistische Angaben 1973 183,240; Streikrecht nach Inter­
nationalem Pakt vom 19. 12. 1966 329 

Streitgehilfe im arbeitsgerichtl. Verfahren (Rspr.) 63 

Streitwertrevision (Rspr.) 189, 256 

Studenten, Praktikum und PraktTV (Rspr.) 319 

Sympathiearbeitskampf Festangestellter zugunsten freier Mi t ­
arbeiter 267f. 

I 

Taktarbeit, humane Gestaltung 155 

Tarif autonomie, und Problem der Bezugnahmeklausel 152; als 
Kernbereich eines Tarifvertragssystems 132, 133f.; als Mittel zur 
Erreichung der Koalitionszwecke 131 f.; als Verfassungssatz eines 
Arbeitsgesetzbuches 129ff; Verhältnis zu Eigentumsordnung u. 
Marktwirtschaft 135 

Tarifbindung, dynamische Bezugnahme auf Tarifvertrag 146; 
einzel vertragliche Bezugnahme auf Tarifvertrag 138 ff; Formen 
der T. 145 

Tariffähigkeit, Voraussetzungen 136 

X I X 

Tarifkonkurrenz, Prinzip der Tarifeinheit 149 

TariföfFnungsklauseln, Inhalt und Wirkung 141 f., 146 

Tarif register, Eintragungen 240 

Tarifvertrag, dynamische Bezugnahme 146; einzelvertragliche 
Bezugnahme 138ff.; B R T V Bau, Geltungsbereich (Rspr.) 317; 
Freistellung von Arbeit und T. 27f.; möglicher Inhalt 133; Ord­
nungsfunktion 148; Tariföffnungsklauseln 141 ; Tarifverträge für 
Metall-Industrie in Nordwürttemberg/Nordbaden 153; tarif­
liches Urlaubsrecht 27 ff. 

'Tarif Vorbehalt bei Betriebsvereinbarungen über Kurzarbeit 338 ff. 

Tätigkeitsübertragung, vorübergehende (Rspr.) 61 

Tendenzunternehmen, Einblicksrecht des Betriebsrats in Gehalts­
listen (Begr.) 254 

Troncsatzung (Rspr.) 190 

Trennungsgeld für ausländische Arbeitnehmer (Rspr.) 320 

Truckverbot (Rspr.) 192, 248 

U 

Ubergangsgeld, Ausscheiden einer Angestellten wegen Adoption 
(Rspr.) 252 

Überstunden, Mitbestimmung des Betriebsrats 67f.; Vergütung 
(Rspr.) 126 

Umgruppierung, Mitbestimmung des Betriebsrats 77 f. 

Unternehmerrecht und Forderung nach menschengerechter A r ­
beit 154 

Unfallhaftung bei Probefahrt (Rspr.) 189 

Unternehmer, Abgrenzung U.-Arbeitnehmer 257 ff; Bedeutung 
des freien Unternehmertums für Wirtschaft uiid Gesellschaft 38 ; 
soziale Schutzbedürftigkeit 257 ff., 261, 268 

Urlaub, Krankheit während Sonderurlaub (Rspr.) 390; und Mi t ­
bestimmung (Rspr.) 390; Urlaubsrecht 27f., (Rspr.) 126, 127; 
U . auf Vorgriff (Rspr.) 128; Urlaubsgeld, zusätzliches (Rspr.) 
125; Verbesserung der tarifl. Urlaubsregelungen 307; Zusatz­
urlaub für Schwerbeschädigte 167 

Urteilsverfahren, Abgabe zwischen U . und Beschlußverfahren 
226 ff; Rspr. 255; Verbindung von Sachen verschiedener Ver­
fahrensarten 221 ff., 229 

USA, Altersversorgung 115; arbeitsrechtliche Entwicklungen 1973 
295f.; gewerkschaftlicher Zusammenschluß der white-collar-
Gruppen 94f.; Kontroverse D G B - A F L / C I O über Ostpolitik 
240; Kritik an Vorschlägen zur Humanisierung der Arbeit 371 

V 

Verfahrensdauer, statistische Angaben 202 

Verfallklausel, V.-Eingruppierung (Rspr.) 190; tarifliche V . 
(Rspr.) 127 

Verjährung, Jahresumsatzprämie (Rspr.) 127 

Vermögensbeteiligung, Konzept der Koalitionsparteien 239 

Vermögensbildung, Vermögens wirksame Leistung (Rspr.) 62 

Versäumnisurteil, Berufung gegen zweites V . (Rspr.) 254; Ein­
spruchsfrist 174, 204f.; bei Zweifel an Prozeßfähigkeit (Rspr.) 
191; (Rspr.) 128 

Versorgungsordnung, betriebliche V . (Rspr.) 126 

Völkerrecht, Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale u. 
kulturelle Rechte 321 ff. 

Vollstreckungsgegenklage bei Arbeitslohnpfändung 2 



X X 

w 

Wahlanfechtung, Befugnis (Rspr.) 192 

Wahlvorstand, Bestellung (Rspr.) 252; Lohnansprüche von W . -
smitgliedern (Rspr.) 251 

Wegezeit, Berechnung (Rspr.) 125 

Wehrdienstzeit, Anrechnung auf Betriebszugehörigkeit (Rspr.) 
256 

Weihnachtsgeld, Dauer der Betriebsbindung bei W.-sgratifika-
tion (Rspr.) 191 ; Rückzahlungsvorbehalt (Rspr.) 320 

Werkmietwohnung, Einbehaltung der Miete durch A G (Rspr.) 
318; Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats (Rspr.) 254 

Wettbewerbsrecht, Verhältnis Arbeitsrecht zum W . 261 

Wettbewerbsverbote, Recht der W . (Rspr.) 124; Wohnsitzver­
legung (Rspr.) 127 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Rspr.) 63,127, 128 

Wochenarbeitszeit, tarifliche 114 

Wohnsitz, Gerichtsstands Vereinbarung zum Ersatz für weggefal­
lenen W.-Gerichtsstand 211 f. 

Z 

Zusatzurlaub für Schwerbeschädigte 167 

Zusatzversorgung, falsche Auskunft über Z. (Rspr.) 318 

Zuständigkeit, Bestimmung des zuständigen Gerichts (Rspr.) 319, 
320 

Zustellung, Ersatzzustellung an Bedienstete einer jur. Person 
(Rspr.) 320 

Zwischenurteil, Anfechtbarkeit (Rspr.) 320 
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Mit Beiträgen zum Tarifvertragsrecht 

Arbeitsgesetzbuch, Koalitionsfreiheit und Tarifautonotnie* 

Von Professor Dr. Peter Badura, München 

1. Das Arbeitsgesetzbuch 
Das Z ie l , ein „Arbeitsgesetzbuch" zu schaffen, ist eine alte 

Forderung der Arbeiterbewegung. Wei t über Gesichtspunkte 
gesetzestechnischer Nützlichkeit hinaus drückt diese Forde­
rung das inhaltliche Programm aus, das „Recht auf Arbeit" 
und den staatlichen Schutz der Arbeitskraft gegen Ausbeu­
tung und Unte rd rückung zur Leitlinie einer umfassenden 
Kodifikation des Rechts der abhängigen Arbeit zu machen. 

Die Weimarer Reichsverfassung setzte die programmatische 
Richtlinie ,,Das Reich schafft ein einheitliches Arbeitsrecht" 
in einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem grundrecht­
lich gefaßten Verfassungsauftrag „Die Arbeitskraft steht unter 
dem besonderen Schutz des Reichs" (Art. 157 WeimRVerf . ) . 
Dieser Auftrag an den Reichsgesetzgeber, das gesamte A r ­
beitsrecht in einem Gesetzeswerk oder jedenfalls nach einer 
prinzipiellen Richtschnur zu kodifizieren, blieb unerfüllt. 

Nach dem Zusammenbruch haben einige Landesverfassun­
gen,1) nicht jedoch das Grundgesetz, dieses arbeitspolitische 
Programm wieder aufgenommen. Das Grundgesetz hat sich 
aus bekannten Gründen 2 ) für die gestaltenden Aufgaben des 
Staates i m Hinblick auf die wirtschafts- und arbeitsrechtlichen 
„Lebensordnungen" mit der Sozialstaatsklausel als allgemei­
ner Staatszielbestimmung begnügt . V o n ihr empfängt - oline 
nähere rechtliche Anleitung oder Festlegung - auch das Pro­
gramm eines Arbeitsgesetzbuches seine Impulse und seine 
Legitimation. 

Das Vorhaben eines Arbeitsgesetzbuches3) beschränkt sich 
keineswegs auf eine Anpassung des Dienstvertragsrechts an 
die Bedürfnisse des Arbeitslebens und die schutzwürdigen 
Interessen der Arbeitnehmer. Das Arbeitsrecht insgesamt -
und mit ihm das Recht des Arbeitsverhältnisses - ist wesent­
lich durch kollektive Erscheinungen und Rechtsbildungen 
geprägt, in der Betriebsverfassung und einer etwa zukünftig 
einzuführenden „Unternehmensverfassung" 4 ) nicht anders 
wie i m Tarifvertrags- und Arbeitskampfrecht. Eine Schlüssel­
stellung nehmen die Rechte und Freiheiten der Koalitionen, 
besonders der Gewerkschaften, ein. Verfassungsrechtlich han­
delt es sich dabei u m die Tragweite der Koalitionsfreiheit. 

*) Überarbeitete und durch Anmerkungen ergänzte Fassung eines 
Vortrages vor der Gesellschaft Hamburger Juristen am 31. 1. 1974. 

1) Beispielsweise Art. 50 Abs. 1 BremVerf.: „Für alle Personen in 
Betrieben und Behörden ist ein neues soziales Arbeitsrecht zu schaf­
fen." 

2) Eine entsprechende Untersuchung der Entstehungsgeschichte des 
GG bei W. Weber, Die verfassungsrechtlichen Grenzen sozialstaatlicher 
Forderungen, Staat 1965, S. 409; ders., Spannungen und Kräfte im 
westdeutschen Verfassungssystem, 3. Aufl., 1970, S. 249, 251 fE. 

3) Ein dezidierter Standpunkt dazu bei Th. Ramm, Arbeitsgesetz­
buch und politische Entscheidung, ZRP 1972, S. 13. 

4) O. Kunze, Gesellschaftsrecht, Unternehmensverfassungsrecht 
und das öffentliche Interesse in der Unternehmensverfassung, in: Röss-
ling/Grüters, Macht oder Ohnmacht des Eigentums, 1959, S. 215; 
ders., Mitbestimmung in der Wirtschaft und Eigentumsordnung, RdA 
1972, S. 257; R. Wiethölter, Unternehmensverfassungsrecht, JJb 7, 
1966/67, S. 162; K. H. Biedenkopf, Auswirkungen der Unternehmens­
verfassung auf die Grenzen der Tarifautonomie, in: Festgabe für Hein­
rich Kronstein, 1967, S. 79. 
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D e m Wortlaut nach ein individuelles Freiheitsrecht, ist die 
Koalitionsfreiheit tatsächlich ein struktureller Grundsatz der 
Wirtschaftsordnung und des Arbeitsrechts. Die in ihr auch 
angelegte syndikalistische Tendenz w i r d bei einem Erfolg der 
Bestrebungen für erweiterte unternehmerische Mitbestim­
mung, „UnternehmensVerfassung" und überbetrieblich or­
ganisierte Vermögensbi ldung kraft Gesetzes oder Tarifver­
trags auch als Element der politischen Verfassung unüberseh­
bar werden. 

Für das Arbeitsgesetzbuch ist die Koalitionsfreiheit nicht 
nur ein inhaltlich zu berücksichtigender Verfassungssatz. D a 
in den Schutzbereich der Koalitionsfreiheit auch die Tarif­
autonomie fällt, definiert dieses Grundrecht zugleich das Aus­
m a ß der dem Gesetzgeber verfassungsrechtlich zugestandenen 
Regelungsmöglichkeiten, also das Regelungsprogramm eines 
Arbeitsgesetzbuches. Denn die der Tarifautonomie unterlie­
genden Materien sind der Regelung durch das staatliche Ge­
setz nur beschränkt zugänglich. 

Die Formulierung der Koalitionsfreiheit i m Grundgesetz 
folgt dem Vorb i ld der Weimarer Reichsverfassung. Deren 
einschlägige Bestimmungen i m Abschnitt „Das Wirtschafts­
leben" knüpfen wiederum an an den Aufruf des Rats der 
Volksbeauftragten an das deutsche V o l k v o m 12. November 
1918 ( R G B l . S. 1303) und an die Vereinbarung der großen 
Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften über die 
Gründung der Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen 
und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Deutsch­
lands v o m 15. November 1918, der der Rat der Volksbeauf­
tragten normative Geltung verlieh (RAnz. v o m 18. 11. 1918, 
N r . 273). 
Art. 159 WeimRVerf. 

Die Vereinigungsfreiheit zur Wahrung und Förderung der 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen ist für jedermann und für 
alle Berufe gewährleistet. Alle Abreden und Maßnahmen, welche 
diese Freiheit einzuschränken und zu behindern suchen, sind 
rechtswidrig. 
Art . 165 Abs. 1 WeimRVerf. 

Die Arbeiter und Angestellten sind dazu berufen, gleichberech­
tigt und in Gemeinschaft mit den Unternehmen} an der Regelung 
der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie an der gesamten wirt­
schaftlichen Entwicklung der produktiven Kräfte mitzuwirken. 
Die beiderseitigen Organisationen und ihre Vereinbarungen wer­
den anerkannt. 

E in Antrag i m Verfassungsausschuß der Weimarer Natio­
nalversammlung, statt „Vereinigungsfreiheit zur Wahrung 
und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen" 
kurz „Koalitionsfreiheit" zu setzen, wurde abgelehnt, weil 
nicht der Schein erweckt werden sollte, als wäre damit auch 
„Streikfreiheit" garantiert.5) Das hängt damit zusammen, daß 
Ar t . 159 nicht zu den Grundrechten gehörte, die durch M a ß ­
nahmen der Diktaturgewalt des Reichspräsidenten ganz oder 
zum Te i l außer Kraft gesetzt werden konnten. Dementspre­
chend konnte der Reichspräsident gemäß Ar t . 48 Abs. 2 
WeimRVer f . in Arbeitskämpfe eingreifen. 

Die Formel „Arbei ts- und Wirtschaftsbedingungen" wurde 
gewählt, u m eine enge Auslegung zu verhindern. Sie stellt also 
- und das gilt auch für Ar t . 9 Abs. 3 G G - eine nicht in ihre 
Teile auflösbare Klausel dar. D ie kraft der Koalitionsfreiheit 
bestehende Freiheit und Autonomie ist folglich in Richtung 
arbeits- und sozialpolitischer Ziele weit geöffnet, begründet 
aber nicht ein selbständiges wirtschaftspolitisches Mandat der 
Koalitionen. 

N u r beiläufig sei bemerkt, daß die den Stimies-Legien-Pakt 
v o m 15. November 1918 in den Rang des Verfassungsrechts 
erhebende Garantie der Koalitionen und des Tarifvertrags­
systems in Ar t . 165 Abs. 1 WeimRVerf . , die heute in die 
Koalitionsfreiheit eingeschlossen ist, die komplizierte K o n ­
struktion des wirtschaftlichen Rätesystems in Art . 165 Abs.2-6 
WeimRVer f . von vornherein zu einem Schattendasein ver­

urteilte.6) Dieser Punkt ist auch heute noch von Interesse. Die 
Tarifautonomie in der Hand freier Koalitionen kann nicht 
zugleich mit einem wirtschaftlichen Rätesystem - ganz zu 
schweigen von einem politischen Rätesystem - bestehen. 

2. Die Arbeitsgesetzbuchkonimission 

a) Die Sachverständigenkommission für ein Arbeitsgesetz­
buch ist i m Jahre 1970 durch Beschluß der Bundesregierung 
eingesetzt worden. Der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung hat ihre einzelnen Mitglieder berufen. M i t 
dem Vorsitzenden, Herrn Ministerialdirektor a.D. Professor 
D r . Herschel, gehören der Kommission 23 Mitglieder an, dar­
unter Vertreter der Arbeitgeber-Koalitionen, Vertreter der 
Gewerkschaften, Vertreter der Landesarbeitsministerien, 
Richter der Arbeitsgerichtsbarkeit und Professoren, beson­
ders des Arbeitsrechts. Das Bundesarbeitsministerium, das 
keine Vertreter in die Kommission entsandt hat, unterstützt 
die Arbeit der Kommission. 

Be i der konstituierenden Sitzung der Kommission am 3. 
November 1970 hat der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung zu dem hier besonders interessierenden Pro­
blem der Tarif autonomie folgendes ausgeführt: 

„Sehr gründlichen Nachdenkens wird auch die Frage bedürfen, 
wie sich die umfassende Kodifizierung des Arbeitsrechts aus der 
Sicht der Tarifautonomie darstellt. Dazu werden allgemeine Leit­
linien entwickelt werden müssen, da jede arbeitsrechtliche Gesetz­
gebung zu praktischen Einengungen der Tarifautonomie führen 
kann. Sie sind, hoffe ich, mit mir einer Meinung, daß ein Arbeits­
gesetzbuch nicht die Weiterentwicklung des Arbeitsrechts durch 
die Tarifvertragsparteien ausschließen darf." 

b) Z u m Kodifikationsbereich eines Arbeitsgesetzbuches 
gehören drei Hauptkomplexe : 
(1) Das Individualarbeitsrecht: Arbeitsvertrags- und Arbeitsver­

hältnisrecht ; 
(2) das kollektive Arbeitsrecht; 
(3) allgemeine Bestimmungen und Grundsätze sowie „arbeits­

rechtliche Grundrechte", wie u. a. Recht auf Arbeit, freie 
Wahl des Arbeitsplatzes, Recht auf einen Arbeitsplatz, Recht 
am Arbeitsplatz, allgemeines Pcrsönlichkeitsrccht und Schutz 
der Arbeitskraft, Gleichheit, Gleichberechtigung und Gleich­
behandlung.7) 

Die Materien des kollektiven Arbeitsrechts werden sich 
wie folgt umschreiben lassen: 
(1) Bildung, Organisation, Aufgaben und Rechte der überbetrieb­

lichen Vereinigungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
= Recht der Koalitionen (Problem eines „Koalitionsgesetzes"); 

(2) Vereinbarungen und Kämpfe der Koalitionen zur Gestaltung 
und Regelung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
= Recht des Tarifvertrages, des Arbeitskampfes und der 
Schlichtung; 

(3) Betriebliche Zusammenschlüsse der Arbeitnehmer in Beleg­
schaften und Organisation der Unternehmen und Betriebe im 
Hinblick auf die Beteiligung der Arbeitnehmer und ihrer 
Koalitionen an betrieblichen und unternehmerischen Ent­
scheidungen und am Untcrnehmenscrtrag 
= Recht der Betriebsverfassung, Recht der Mitbestimmung 
und Recht der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand. 

Besonders in dem dritten der genannten Bereiche des k o l ­
lektiven Arbeitsrechts zeigen sich Überschneidungen mit 
dem Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht. Für alle Materien 
des kollektiven Arbeitsrechts, aber auch für die arbeitsrecht­
lichen Grundrechte, hat die Koalitionsfreiheit eine tragende 
Bedeutung. 

5) Vgl. H. Potthoff, Die Einwirkung der Reichsverfassung auf das 
Arbeitsrecht, in: Th. Ramm (Hrsg.), Arbeitsrecht und Politik, 1966, 
S. 1, 28ff. 

6) O. Kahn-Freund, Der Funktionswandcl des Arbeitsrechts, in: 
Th. Ramm aaO. S. 211, 217ft\; E. Frankel, Rätemythos und soziale 
Selbstbestimmung, in: Gedenkschrift für Max Imboden, 1972, S. 95, 
105 ff. 

7) P. Badura, Grundfreiheiten der Arbeit. Zur Frage einer Kodi­
fikation „sozialer Grundrechte", in: Festschrift für Friedrich Berber, 
1973, S. 11. 
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c) Die Arbeitsgesetzbuchkommission hat sich in ihrer bis­
herigen Tät igkei t damit befaßt, die Grundlinien des kodi -
fikatorischen Vorhabens abzustecken, das Verhältnis von Ge­
setz und Tarifautonomie zu bestimmen und - zunächst - auf 
der Grundlage eines Entwurfs des Arbeitsministeriums eine 
zusammenfassende Regelung des Rechts des Arbeitsverhält­
nisses mit vorzubereiten. Es ist die Absicht des Ministeriums, 
den Gesetzentwurf über das Arbeitsverhältnisrecht so recht­
zeitig fertigzustellen, daß er noch in dieser Legislaturperiode 
von den gesetzgebenden Körperschaften verabschiedet wer­
den kann. 8) 

Neben der kontinuierlichen Behandlung der Probleme 
eines Arbeitsgesetzbuches hat die Kommission Stellungnah­
men zu arbeitsrechtlichen Gesetzgebungsvorhaben verab­
schiedet, so zu einem Zweiten Arbeitsrechtsbereinigungs­
gesetz und zu dem Vorschlag einer Verordnung des Rates 
der E W G über das auf Arbeitsverhältnisse innerhalb der 
Gemeinschaft anzuwendende Konfliktsrecht. 

3. Die Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG) 
a) Die Koalitionsfreiheit ist ein Grundrecht verbunden 

mit einer Einrichtungsgarantie. Als Grundrecht begründet sie 
Rechte und Freiheiten der einzelnen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber sowie sonstiger Berufstätiger - individuelles 
Freiheitsrecht - und der Koalitionen - kollektive Gewähr ­
leistung - . D ie kollektive Gewährleistung schützt Status, 
Bestand und Betät igung der Koalitionen. Die Einrichtungs­
garantie erfaßt die rechtliche Grundstruktur des Systems der 
kollektiven Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen. 

D i e Koalitionsfreiheit umfaßt auch die Gewährleistung der 
Tarifautonomie i m System des kollektiven Arbeitsrechts. 
Die Tarifautonomie beruht auf der prinzipiellen Gleichbe­
rechtigung von Kapital und Arbeit i m Rahmen einer kollek­
tiven Kampf- und Ausglcichsordnung der grundsätzlichen 
„sozialen Selbstbestimmung". 9) Die Festlegung der Tarif­
autonomie und die Gewährleistung der tragenden Grund­
sätze und Einrichtungen des kollektiven Arbeitsrechts über 
das Tarifvertragssystem, den Arbeitskampf und die Betriebs­
verfassung sind eine die gesetzgeberische Gestaltung der 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen beschränkende O r d ­
nungsentscheidung der Wirtschaftsverfassung. 

D i e i m Wege der Auslegung gewonnene Differenzierung 
der Koalitionsfreiheit in ein individuelles Freiheitsrecht, eine 
kollektive Gewährleistung und eine Einrichtungsgarantie, die 
als Richtlinie und Schranke für die wirtschafts- und arbeits­
politische Gesetzgebung wirksam ist, darf nicht zu gegen­
einander isolierten Rechten und Grundsätzen fortgetrieben 
werden. Die in der Koalitionsfreiheit gegebene Einheitlich­
keit des Regelungszusammenhangs und seines Grundge­
dankens ist stets festzuhalten. 

b) D e m einzelnen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gibt die 
Koalitionsfreiheit das Recht, sich an der Gründung einer 
Koalit ion zu beteiligen oder einer bestehenden Koalit ion bei­
zutreten oder ihr fernzubleiben, und das Recht, an der ver­
fassungsrechtlich geschützten Tätigkeit der Koali t ion teil­
zunehmen. V o n diesen beiden Bestandteilen der individu­
ellen Koalitionsfreiheit ist nur der erste, die arbeitsrechtliche 
Vercinigungsfreiheit, rein als Schutz einer individuellen 
Rechtsposition zu verstehen: Das Recht, sich frei für oder ge­
gen die Beteiligung an der Gründung einer Koali t ion zu ent­
scheiden, und das Recht, frei zwischen konkurrierenden 
Koalitionen zu wählen. Darin liegt zugleich der verfassungs­
rechtliche Grundsatz, daß die Gründung von Koalitionen 
frei ist. Der zweite Bestandteil, die Gewährleistung der T e i l ­
nahme an der spezifischen Tätigkeit der Koalit ion, ist auf die 
Existenz und Tätigkeit der Koali t ion bezogen und in der 

rechtlichen Beurteilung von der kollektiven Gewährleistung 
der Koali t ion und ihrer koali t ionsmäßigen Tätigkeit nicht 
trennbar. 

c) Als kollektive Gewährleistung schützt die Koalitions­
freiheit den Bestand und die Betät igung der Koalitionen. Die 
Bestandsgarantie sichert die Existenz der Koalitionen, ihre 
organisatorische Autonomie und ihr Recht, sich um die E r ­
haltung und Vermehrung des Mitgliederbestandes zu b e m ü ­
hen. Die Betätigungsgarantie schützt die „koal i t ionsgemäße" 
Tätigkeit, d. h. alle Tätigkeiten, die der Wahrung und För­
derung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen dienen, 
darunter den Abschluß von Tarifverträgen, den Arbeitskampf 
und die Beteiligung an der Betriebsverfassung, der Personal­
vertretung und der unternehmerischen Mitbestimmung. 

Die Tarifautonomie ist das ausschlaggebende Mi t te l zur 
Erreichung der Koalitionszwecke, in ihr erschöpft sich je­
doch das Recht der Koalitionen auf koalit ionsgemäße Tä t ig ­
keit nicht. 

„Die Koalitionsfreiheit umfaßt die Bildung, die Betätigung und 
die Entwicklung der Koalitionen in ihrer Mannigfaltigkeit und 
überläßt ihnen grundsätzlich die Wahl der Mittel, die sie zur Er­
reichung ihres Zwecks für geeignet halten; dem freien Spiel der 
Kräfte bleibt es überlassen, ob sie mit den gewählten Mitteln den 
erstrebten Erfolg erreichen".10) 

Ein weiteres wesentliches Feld vornehmlich der gewerk­
schaftlichen Koalitionstätigkeit ist die Betriebsverfassung.11) 
Das B e t r V G 1972 hat die Präsenz der Gewerkschaften i m 
Betrieb rechtlich verdichtet. 

Die „im Betrieb vertretenen Gewerkschaften" verfügen über be­
trächtliche selbständige Initiativ- und Mitwirkungsrechte. Nach der 
Grundnorm des § 2 Abs. 1 BetrVG arbeiten Arbeitgeber und Be­
triebsrat unter Beachtung der geltenden Tarifverträge vertrauens­
voll und im Zusammenwirken mit den im Betrieb vertretenen Ge­
werkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum Wohl der A r ­
beitnehmer und des Betriebs zusammen. Die Gewerkschaften be­
sitzen ein eigenes betriebsverfassungsrechtliches Zugangsrecht zum 
Betrieb (§2 Abs. 2 BetrVG). 1 2) Ihnen sind selbständige Vor­
schlags- und Antragsrechte zugewiesen: Betriebsratswahl im be­
triebst tslosen Betrieb (§ 14 Abs. 7); Bestellung des Wahlvorstan-
des (§§ 16 Abs. 2 S. 1, 17 Abs. 3), Vorbereitung und Durchführung 
der Wahl (§ 18); Wahlanfechtung (§ 19 Abs.^2);13) grobe Verlet­
zung gesetzlicher Pflichten durch den Betriebsrat oder ein Betriebs­
ratsmitglied (§§23 Abs. 1, 48, 56); Erzwingung von Betriebsver­
sammlungen (§43). Sie können für die Betriebsratswahl im be­
triebsratslosen Betrieb zur Betriebsversammlung einladen und 
Vorschläge für die Zusammensetzung des Wahlvorstandes machen 
(§17 Abs. 2). Sic haben das Recht, an Betriebsversammlungen 
(§ 46) und, auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder oder der 
Mehrheit einer Gruppe des Betriebsrats, an Sitzungen des Betriebs­
rats beratend teilzunehmen (§§ 31,34 Abs. 2). Die Aufgaben der Ge­
werkschaften und der Vereinigungen der Arbeitgeber, insbes. die 
Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder, werden durch das 
BetrVG nicht berührt (§ 2 Abs. 3). Arbeitnehmer, die im Rahmen 
des BetrVG Aufgaben übernehmen, werden hierdurch in der Be­
tätigung für ihre Gewerkschaft auch im Betrieb nicht beschränkt 
(§ 74 Abs. 3). 

Die Beteiligung der Gewerkschaften an der Betriebsver­
fassung fällt i m Grundsatz in den Schutzbereich der K o a l i ­
tionsfreiheit. „Die Gewerkschaft als die Interessenvertretung 
der Arbeitnehmer kann nicht von den Bereichen ferngehal­
ten werden, in denen sich letztlich das Schicksal der arbei­
tenden Menschen entscheidet: i m Unternehmen und B e -

8) Sozialbericht 1973, Tzn. 7 bis 9. 
9) H. Sinzheimer, Ein Arbeitstarifgesetz - Die Idee der sozialen 

Selbstbestimmung im Recht, 1916. 
10) BVerfGE 18, S. 18, 32. 
11) H. Buchner, Reform des Betriebsverfassungsrechts, AG 1971, Nr. 

5/6; F. BeckerjD. Leimert, Die Stellung der Gewerkschaften nach dem 
neuen Betriebsverfassungsgesetz, BISozStArbR 1972, S. 37; H. Gal-
perin, Die Stellung der Gewerkschaften im Betrieb, BB 1972, S. 272; 
G. Müller, Zur Stellung der Verbände im neuen Betriebsverfassungs-
recht, ZfA 3, 1972, S. 213; R. Richardi, Betriebsratsamt und Gewerk­
schaft, RdA 1972, S. 8. 

12) BAG Beschl. v. 26. 6. 1973 EzA § 2, 5. 
13) BAG Beschl. v. 16. 2. 1973 EzA § 19, 1. 
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trieb". 1 4) Eine andere Frage ist es, in welchem Umfang das 
Gesetz eigene Rechte der Gewerkschaften i m Rahmen der 
Betriebsverfassung von Verfassungs wegen einräumen m u ß 
und auf welche Grenzen derartige Rechte i m Hinbl ick auf 
Interessen der Allgemeinheit und Rechte Dritter, besonders 
des Arbeitgebers und der einzelnen Belegschaftsangehörigen, 
stoßen. 

Als Formel für die A b w ä g u n g und Ausgleichung des k o l ­
lektiven Betätigungsrechts der Koalitionen mit anderen 
Rechtseinrichtungen und Rechten dient dem Bundesverfas­
sungsgericht der Gesichtspunkt, daß ein „Kernbere ich" des 
Grundrechts stets erhalten bleiben müsse. Danach sind z. B . 
Inhalt und Grenzen des Rechts der Gewerkschaften, vor 
Personalratswahlen zu werben, bestimmt worden. 1 5) 

„Es ist Sache des Gesetzgebers und fällt in den Rahmen seiner 
Gestaltungsfreiheit, die Tragweite der Koalitionsfreiheit dadurch 
zu bestimmen, daß er die Befugnisse der Koalitionen im einzelnen 
ausgestaltet und näher regelt. Dabei kann er den besonderen Erfor­
dernissen des jeweils zu regelnden Sachbereichs Rechnung tragen. 
Dem Betätigungsrecht der Koalitionen dürfen aber nur solche 
Schranken gezogen werden, die zum Schutz anderer Rechtsgüter 
von der Sache geboten sind (BVerfGE 19, S. 303/322). Regelungen, 
die nicht in dieser Weise gerechtfertigt sind, tasten den durch Art. 
9 Abs. 3 geschützten Kernbereich der Koalitionsbetätigung an."16) 

Dementsprechend kann eine Werbetä t igkei t der Gewerk­
schaft durch gewerkschaftlich organisierte Personalratsmit­
glieder während der Dienstzeit und in der Dienststelle gesetz­
lich untersagt werden, u m den Besonderheiten des Amtes der 
Personalratsmitglieder Rechnung zu tragen, vor allem u m 
deren Neutrali tät zu wahren. 1 7) Ebenso ist die gewerkschaft­
liche Information und Werbung i m Betrieb nicht unbe­
grenzt eröffnet; der Betriebsinhaber darf es einer Gewerk­
schaft jedoch nicht untersagen, i m Betrieb durch der Gewerk­
schaft angehörende Belegschaftsmitglieder Werbe- und In­
formationsmaterial mit spezifisch koali t ionsgemäßem Inhalt 
außerhalb der Arbeitszeit und während der Pausen verteilen 
zu lassen.18) 

Die Kollisionsformcl v o m „Kernberc ich" der Koalitions­
freiheit bezieht sich auf die für die gesetzlichen Grundrechts­
einschränkungen überhaupt maßstäblichen Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und der willkürfreien Sachgerechtigkeit. 

d) M i t dem Grundrecht der Koalitionsfreiheit ist „zugleich 
die Institution eines gesetzlich geregelten und geschützten 
Tarif Vertragssystems verfassungsrechtlich gewährleistet", des­
sen Partner frei gebildete und autonom handelnde K o a l i ­
tionen sein müssen. 1 9 ) Die Auslegungsfigur der Einrichtungs­
garantie hebt ein die subjektiv berechtigende W i r k u n g des 
Grundrechts überschreitendes objektives Moment hervor, 
ein objektives Prinzip des öffentlichen Interesses oder des 
Gemeinwohls i m Hinblick auf den betroffenen Sozialbereich. 
Dieses objektive Prinzip verkörper t die verfassungsrechtliche 
Funktion, den Zweck des Grundrechts, der den daraus ableit­
baren Rechten und Freiheiten zugrundeliegt und der den Ge­
setzgeber direktiv bindet, wenn er die grundrechtliche Frei­
heit ausgestaltet und begrenzt. Die in der Einrichtungsgaran­
tie hervorgehobene Gewährleistungsfunktion des Grund­
rechts ist ein spezifisches Leitmaß der v o m Gesetzgeber zu 
wahrenden willkürfreien Sachgerechtigkeit. 

Die Argumentationsfiguren der Einrichtungsgarantie und 
des Kernbereichs der Koalitionsfreiheit sind nicht identisch, 
stehen aber in einem Zusammenhang. Der Kernbereich der 
Koalitionsfreiheit, der durch eine unverhältnismäßige oder 
sachwidrige Regelung verletzt werden würde , ist der W e ­
sensgehalt des Grundrechts (Art. 19 Abs. 2 GG) , bezogen auf 
den objektiven Sinn des Grundrechts als Einrichtungsgarantie. 

„Art. 9 Abs. 3 G G gewährleistet mit der Koalitionsfreiheit auch 
die sog. Tarifautonomie und damit den Kernbereich eines Tarif­
vertragssystems, weil sonst die Koalitionen ihre Funktion, in dem 

von der staatlichen Rechtsetzung freigelassenen Raum das Arbeits­
leben i m einzelnen durch Tarifverträge zu ordnen, nicht sinnvoll 
erfüllen könnten (BVerfGE 4, 96/108; 18,18/28)".20) 

e) Für die Abmessung des von der Koalitionsfreiheit ge­
sicherten Schutzbereichs ist wesentlich, daß dieses Grund­
recht ein „soziales Grundrecht" ist, das die Mi twi rkung des 
Einzelnen und die Teilnahme der Koalitionen an der auch i m 
öffentlichen Interesse gewährleisteten „sozialen Selbstverwal­
tung" 2 1 ) i m Bereich der Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen garantiert. D ie Koalitionsfreiheit bezweckt in erster 
Linie die verfassungsrechtliche Anerkennung und Gewähr ­
leistung des Interesses der Arbeitnehmer an einer kollekti­
ven, koali t ionsmäßigen Wahrung und Förderung der 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Das Regelungspro­
gramm des Grundrechts geht über den einseitigen Schutz des 
Arbeitnehmerinteresses hinaus, indem es das i m Gegenzug 
entstandene Interesse auch der Arbeitgeber an einer kollek­
tiven Regelung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
und damit überhaupt das kollektivrechtliche System der ver­
bandsmäßigen Ausgleichung und Regelung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen in die Gewährleistung einbe­
zieht. 2 2) 

Anders als die klassische Vereinigungsfreiheit w i l l die 
Koalitionsfreiheit nicht hauptsächlich das individuelle Inter­
esse an der Assoziation zu bestimmten Zwecken schützen. 
Sie w i l l vielmehr die Angewiesenheit des einzelnen Arbeit­
nehmers auf koalitionsweise Geltendmachung und Wahrung 
seiner Interessen i m Hinbl ick auf die Arbeits- und W i r t ­
schaftsbedingungen angesichts einer privatwirtschaftlichen 
Gestaltung der Produktionsverhältnisse verfassungsrechtlich 
sicherstellen. Die Koalitionsfreiheit hat somit einen sozialen 
Schutzzweck, dessen Garantie vor allem in der Sicherung ge­
rade der kollektiven Wahrung und Förderung der Arbeits­
und Wirtschaftsbedingungen liegt. Dies bringt die K o a l i ­
tionsfreiheit in einen Zusammenhang mit dem Verfassungs­
prinzip des sozialen Rechtsstaats, mit der sozialstaatlichen 
Verpflichtung zur Beschaffung und Erhaltung der Arbeits­
plätze und allgemein mit dem ordnungs- und gesellschafts­
politischen Problem der privatwirtschaftlichen Aneignung 
des Arbeitsprodukts durch den Produktionsmit teleigentü­
mer und der nur mittelbaren Beteiligung des Arbeitnehmers 
an dem Arbeitsprodukt durch Lohn und ggf. Ertragsbeteili­
gung. In diesen Umständen ist es begründet , Koalitionsfrei­
heit und kollektives Arbeitsrecht als Ausdruck einer sozialen 
Selbstverwaltung zu verstehen. Es sei hinzugefügt, daß die 
unternehmerische Mitbestimmung, die als paritätische M i t ­
bestimmung das betroffene Eigentum vor allem durch die 
Trennung der unternehmerischen Funktion v o m privaten 
Eigentum inhaltlich umgestaltet, die soziale Selbstverwal­
tung des Arbeitslebens auf die Nutzung des produktiven 
Wirtschaftseigentums erstreckt. 

14) Apel/Kunze/Spieker, Stellungnahme zur Mitbestimmung, in: 
Bericht .Mitbestimmung im Unternehmen', BT-Drucks. VI/334, 
S. 163, Tz. 32. 

15) BVerfGE 19, S. 303, - Dazu Söllner, JZ 1966, S. 404; Zöllner, 
SAE 1966, S. 157. 

16) BVerfGE 28, S. 295, 306. 
17) BVerfGE 28, S. 295. 
18) B A G AP Nr. 10 zu Art. 9 GG; B. Rüthers, Das Recht der Ge­

werkschaften auf Information und Mitgliederwerbung im Betrieb, 
RdA 1968, S. 161; ders., Gewerkschaftliche Mitgliederwerbung im Be­
trieb und in der Dienststelle, JuS 1970, S. 607; W. Zöllner, Die Rspr. 
des BVerfGs zu Art. 9 Abs. 3 GG, AöR 98, 1973, S. 71, 83, 84f. 

19) BVerfGE 4, S. 96, 106, 108. 
20) BVerfGE 20, S. 312, 317. 
21) A. Söllner, Arbeitsrecht, 3. Aufl., 1973, S. 43ff.; JB. Rüthers, Streik 

und Verfassung, 1960, S. 37 ff. 
22) G. Erdmann jr., Koalitionsfreiheit und Tarif autonomie aus der 

Sicht der Arbeitgeberverbände, in: H. Duvernell (Hrsg.), Koalitions­
freiheit und Tarifautonomie als Probleme der modernen Demokratie, 
1968, S. 93; O. Kunze, Koalitionsfreiheit und Tarif autonomie aus der 
Sicht der Gewerkschaften, ebd. S. 101. 
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4. Die Tarifautonomie 
a) Tarifautonomie ist die rechtliche Möglichkeit , die ein­

zelnen Arbeitsbedingungen durch Vereinbarung mit dem 
sozialen Gegenspieler zu regeln. 2 3) Die in der Tarifautonomie 
einbegriffene Vertragsfreiheit und Regelungsgewalt und der 
durch sie eröffnete Gestaltungsspielraum hinsichtlich der 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen sind ein wesentlicher 
Bestandteil des durch die Koalitionsfreiheit gewährleisteten 
Betätigungsrechts der Koalitionen. 2 4) Die Tarifautonomie 
und die mit ihr verbundene Arbeitskampffreiheit sind das 
tragende Element der den Koalitionen überlassenen sozialen 
Selbstverwaltung. D a sie durch frei gebildete und privatrecht­
lich organisierte Vereinigungen wahrgenommen wi rd , w ä ­
ren Parallelen zur Autonomie der kommunalen Gebietskör­
perschaften nicht angemessen. Die These andererseits, daß die 
Tarifautonomie ein besonderer Fall der Privatautonomie 
sei, 2 5) vernachlässigt den kollektiven Charakter und die nor­
mative W i r k u n g des Tarif ver trage: zu sehr, um verfassungs­
rechtlich hinreichend aufschlußreich zu sein. 

b) Der Tarifvertrag regelt die Rechte und Pflichten der 
Tarifvertragsparteien und enthält Rechtsnormen, die den 
Inhalt, den Abschluß und die Beendigung von Arbeitsver­
hältnissen sowie betriebliche und betriebsverfassungsrecht­
liche 2 6) Fragen ordnen können ; Tarif Vertragsparteien sind 
Gewerkschaften, einzelne Arbeitgeber und Vereinigungen 
von Arbeitgebern (§§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 T V G ) . Das Tarif­
vertragsgesetz regelt Zustandekommen, Inhalt und W i r ­
kungen von Tarifverträgen. 2 7 ) 

Abgesehen von tariflichen Normen über betriebliche und 
betriebsverfassungsrechtliche Fragen, die alle tarifgebunde­
nen Betriebe erfassen, gelten die Tarif normen zwar nur für die 
Koalitionsmitglieder. Praktisch bestimmen die Tarifnormen 
jedoch die Arbeitsbedingungen der betroffenen Branchen ins­
gesamt. Darüber hinaus beeinflussen i m öffentlichen Dienst 
die Tarifabschlüsse für Angestellte und Arbeiter auch die 
Entscheidungen des Gesetzgebers über die Beamtenbesol­
dung. Ungeachtet des Organisationsgrades der Gewerkschaf­
ten und ungeachtet der rechtlichen Beschränkung der Tarif­
wirkungen auf die tarif gebundenen Koalitionsmitglieder be­
sitzen die Tarifverträge eine Leitfunktion für die Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen schlechthin.2 8) 

Was möglicher Inhalt von Tarifverträgen sein kann, ist 
durch die gegenständliche Angabe des Tarifvertragsgesetzes 
nur schwach vorgezeichnet: Inhalt, Abschluß und Beendi­
gung von Arbeitsverhältnissen; betriebliche und betriebsver­
fassungsrechtliche Fragen. Z u r näheren Bestimmung dient 
die funktionelle Orientierung der Koalitionsfreiheit : W a h ­
rung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingun­
gen. Die Tarifpraxis zeigt, welche Reichweite die durch diese 
weitgespannte Klausel angeleitete Regelungsmacht der 
Koalitionen in Mantel-, Lohnrahmen- und Lohntarifver­
trägen gewinnt und gewinnen kann. Uber die Festlegung der 
Lohnhöhe hinaus legen die Tarifverträge die wesentlichen 
generalisierbaren Teile der Vertragsfreiheit des Arbeitgebers 
und des Arbeitnehmers und des Direktionsrechts des Arbei t ­
gebers fest; siehe die Tarifnormen über Beginn und Ende des 
Arbeitsverhältnisses, Arbeitszeit, Urlaub, Arbeitsverhinde­
rung und Arbeitsausfall, Krankheit und Kuren, A r t und 
Weise der Lohnzahlung, Entlohnungsgrundsätze und Ent loh­
nungsmethoden (bes. für A k k o r d - und Prämienlohn) , O r g a ­
nisation der Fließbandarbeit, Rationalisierungsschutz, W e t t ­
bewerbsverbote, Beschränkung der Haftung des Arbeitneh­
mers, Alterssicherung. M i t Abreden über eine V e r m ö g e n s ­
bildung in Arbeitnehmerhand durch Ertragsbeteiligung 
dringt der Tarifvertrag auf das Feld der allgemeinen Eigen­
tums- und Verteilungsordnung vor . 2 9 ) Die ordnungspoliti­
schen Bedingungen dieses Vorgangs und die Wahrung der 

Verteilungsgerechtigkeit dürfen dadurch dem gesetzgeben­
den Parlament nicht entzogen werden. 

c) Nach geltendem Recht hat der Tarifvertrag die Rege­
lung von „Arbeitsverhältnissen" zum Gegenstand. Der Ent­
wurf eines Gesetzes zur Änderung des Heimarbeitsgesetzes 
und anderer arbeitsrechtlicher Vorschriften (BT-Drucks. 
7/975) sieht in Gestalt eines § 12 a T V G (Art. II § 1 des Ent­
wurfs) eine zunächst schmal erscheinende Erweiterung der 
tariflichen Regelungsmöglichkeit und damit der Aktions­
vollmacht der Koalitionen vor : 

§ 12a. Arbeitnehmerähnliche Personen 
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten entsprechend 

1. für Personen, die wirtschaftlich abhängig und vergleichbar ei­
nem Arbeitnehmer sozial schutzbedürftig sind (arbeitnehmer­
ähnliche Personen), wenn sie aufgrund von Dienst- oder Werk­
verträgen für andere Personen tätig sind, die geschuldeten Lei­
stungen persönlich und im wesentlichen ohne Mitarbeit von 
Arbeitnehmern erbringen und 
a) überwiegend für eine Person tätig sind und wenn vergleich­

bare Tätigkeiten durch Tarifverträge für Arbeitnehmer ge-
. regelt sind oder üblicherweise geregelt werden, oder 

b) ihnen von einer Person im Durchschnitt mehr als die Hälfte 
des Entgelts zusteht, das ihnen für ihre Erwerbstätigkeit ins­
gesamt zusteht; 

2. für die in Nr . 1 genannten Personen, für die die arbeitnehmer­
ähnlichen Personen tätig sind, sowie für die zwischen ihnen und 
den arbeitnehmerähnlichen Personen durch Dienst- oder Werk­
verträge begründeten Rechtsverhältnisse. 

D e m Prinzip nach handelt es sich bei dieser Regelung, die 
in § 17 Abs. 1 H A G ein gewisses Muster hat, um die Einbe­
ziehung von Gruppen, die nicht persönlich, aber in einer be­
stimmten Weise wirtschaftlich abhängig sind, in die Tarif­
autonomie. Dabei ist hauptsächlich an die freien Mitarbeiter 
der Rundfunk- und Fernsehanstalten, die freien Journalisten 
an Tageszeitungen und Zeitschriften und an Schriftsteller 
und Künstler - nicht an die ausdrücklich ausgenommenen 
Handelsvertreter - gedacht. 

23) BVerfGE 18, S. 18, 19. 
24) BVerfGE 4, S. 96; 20, S. 312. 
25) R. Richardi, Grundprobleme der kollektiven Koalitionsfreiheit, 

ZfA 1, Ì970, S. 85; ders., Betriebsverfassung und Privatautonomie, 
1973, S. 8. - Die Legitimation der Tarifautonomie beruht zwar auch 
auf einem ,,individualrechtlichen Unterwerfungsakt", daneben aber 
auf dem Prinzip der notwendig kollektiven Interessenwahrung und 
der staatlichen Zuerkennung normativer "Wirkungen. Die Deutung, 
daß für Status und Funktion der Koalitionen in der öffentlichen Ord­
nung „das liberale Formprinzip in seiner gesellschaftsverfassenden 
Dimension" gelte, meint „liberal" in einem äußerlichen Sinn. 
Historisch-konkret verficht der Liberalismus einen individualistischen 
Standpunkt; dieser aber ist gerade nicht der verfassungspolitische 
Grund der Koalitionsfreiheit als einer kollektiven Gewährleistung. 

26) Die Tarifautonomie geht den betriebsverfassungsrechtlichen Ge­
staltungsmöglichkeiten vor (§§ 2 Abs. 1, 77 Abs. 3, 87 BetrVG). Nach 
Maßgabe des § 3 BetrVG kann von den zwingenden Organisations­
vorschriften des Gesetzes durch Tarifvertrag abgewichen werden. 

27) Materialien zur Entstehung des Tarifvertragsgesetzes vom 9. 4. 
1949, ZfA 4, 1973, S. 129; W. Berschel, Zur Entstehung des Tarif Ver­
tragsgesetzes, ebd. S. 183. 

28) Vgl. dazu H. Wiedemann, Die deutschen Gewerkschaften - Mit­
gliederverband oder Berufsorgan? RdA 1969, S. 321. 

29) Die Vermögensbildung ist ein rechtlich möglicher Gegenstand 
von Tarifverträgen. In dem Ausschluß der Vereinbarung vermögens­
wirksamer Leistungen durch Tarifvertrag im 1. VermBG ist daher eine 
Verletzung des Art. 9 Abs. 3 GG gesehen worden: W. Weber, Unzu­
lässige Einschränkungen der Tariffreiheit. Dargestellt am Gesetz zur 
Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer, BB 1964, S. 
764; W. Her schei, Die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand nach 
Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung, Arbeitsrecht der Gegenwart 
8, 1971, S. 23. Anders: K. Adomeit, Vermögensbildungsgesetz und Ko­
alitionsfreiheit (Tarifvertrag), RdA 1964, S. 309; K. Pohlschröder, Ver­
mögensbildung durch Tarifvertrag und Gesetz, 1966. Das 2. VermBG 
hat die Vermögensbildung dem Tarifvertrag geöffnet (IC. H. Bieden­
kopf, Das Zweite Vermögensbildungsgesetz, RdA 1965, S. 241; G. 
Schelp, Vermögenswirksame Leistungen aufgrund von Tarifverträ­
gen, DB 1965, S. 1094; U. Scheuner, Die Förderung der Vermögensbil­
dung der Arbeitnehmer und das Verfassungsrecht, BAB1.1965, S. 666). 
Die dagegen erhobenen verfassungsrechtlichen Einwände {E. Forst­
hoff, Der Entwurf eines Zweiten Vermögensbildungsgesetzes, BB 1965, 
S. 381) haben keinen Beifall gefunden. 
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Die vorgesehene Novelle zum T V G zeigt, daß der dem 
Tarifvertrag immanente Schutzgedanke und dementspre­
chend die Protektion durch die Gewerkschaften über den 
herkömmlichen Kreis der „abhängigen Arbeit'* hinaus vorzu­
dringen beginnt. Außerdem w i r d in der gegenständlichen E r ­
weiterung des Tarifvertrages sichtbar, daß die Bedeutung des 
Tarifvertrages als Instrument zur gesamtwirtschaftlichen D a ­
tensetzung zunimmt, und zwar über das geläufige Lohnpro­
blem hinaus.3 0) 

d) V o r diesem Hintergrund, vor allem bei Betrachtung der 
sich fortentwickelnden Ordnungsfunktion der Tarifautono­
mie, wi rd die Fragestellung deutlicher, die der Abgrenzung 
und Zuordnung von Gesetz und Tarif autonomie nach­
geht.3 1) Der übliche Bl ickwinkel , ob und inwieweit das Ge­
setz in das Grundrecht „eingreifen" dürfe, ob und inwieweit 
das Gesetz Inhalt und Schranken der Tarifautonomie bestim­
men dürfe, erfaßt nur einen Ausschnitt der Frage. Ihm läßt 
sich noch am ehesten das Problem der „Ausgestaltung der 
Tarif autonomie" 3 2) dadurch, daß „ein Tarif Vertragssystem 
i m Sinne des modernen Arbeitsrechts staatlicherseits . . . be­
reitzustellen ist", 3 3) zuordnen, wodurch der Gesetzgeber die 
notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung des Grund­
rechts schafft. Die verfassungsrechtliche Beurteilung m u ß 
einen weiteren Horizont vor Augen haben. Es geht um die die 
Grundrechtsdogmatik hinter sich lassende Frage, in welchem 
Maße die arbeits-, wirtschafts- und ordnungspolitische Re­
gelungsmacht der Koalitionen, die unter dem Schutz der 
Koalitionsfreiheit steht, der staatlichen Regelungsmacht des 
parlamentarischen Gesetzes nachgeben m u ß . Die verbreitete -
sehr mißverständliche - Ausdrucksweise, welche die Konkur ­
renz von Gesetz und Tarif autonomie als ein Problem der „ Z u ­
ständigkeitsabgrenzung" bezeichnet,3 4) weist auf die W i r k ­
samkeit der Vorstellung hin, daß Staat und Koalitionen bei 
der Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschafts­
bedingungen sozusagen auf gleichem Fuß tätig werden. M i t 
der i m demokratischen Verfassungsstaat dem politischen 
Prozeß gegebenen Ordnung stimmt diese Vorstellung nicht 
überein. 

c) Bei der verfassungsrechtlichen Beurteilung der Trag­
weite der Tarifautonomie und ihrer Einordnung in die staat­
liche Rcchtsgcmeinschaft m u ß der normative Ansatzpunkt mit 
einem institutionellen Ansatzpunkt verbunden werden. Der 
normative Ansatzpunkt orientiert sich an der rechtlichen Qua­
lität des Tarifvertrages als einer Klasse von Regeln i m Sy­
stem der Rechtsordnung und der Tarifautonomie als einer 
Befugnis, von dem Werkzeug des Tarifvertrages3 5) unter be­
stimmten Bedingungen Gebrauch zu machen. Der institu­
tionelle Ansatzpunkt orientiert sich an der Rechtsstellung der 
Koalitionen in der politischen Organisation und Ordnung 
von Macht und Verantwortung und der Tarifautonomie 
als einer Vollmacht zu verbandsmäßiger Interessenwahrung 
i m Rahmen und nach den Kampf- und Ausgleichsregeln der 
politisch organisierten Gesellschaft. 

Normativ gesehen ist die Tarifautonomie rechtlich be­
gründet und begrenzt,3 6) letzten Endes also v o m Staat als dem 
allein zur Schaffung positiven Rechts originär, d. h. ohne be­
sondere Zuweisung der Rechtsetzungsmacht, Berufenen ab­
hängig. Im Extremfall, bei einseitiger Durchführung dieses 
Gesichtspunkts, führt dieser Ansatz zur „Delegationstheorie". 
D e m normativen Ansatz liegt das für die Rechtsbildung i m 
demokratischen Verfassungsstaat maßgebende Prinzip zu­
grunde, daß die staatlich verfaßte Rechtsgemeinschaft zwar 
in mehr oder weniger g roßem Umfang Rechtsgestaltungs­
fähigkeit nichtstaatlichen Trägern zugestehen kann - und we­
gen der grundrechtlichen Freiheiten auch m u ß - , daß sie die­
sen Trägern eigener Rechtsgestaltungsmacht aber nicht auch 
die Disposition über die Bedingungen und Grenzen dieser 

Fähigkeit überlassen darf. Institutionell gesehen geben die 
Verfassungsprinzipien der parlamentarischen Demokratie 
und des Sozialstaates dem Staat, dem parlamentarischen 
Gesetz und den politischen Parteien einen Vorrang 
vor den an partikuläre Interessen gebundenen Gruppen und 
Verbänden . 3 7 ) Im Extremfall, bei einseitiger Durchführung 
des Ansatzes, führt dieser Gesichtspunkt zu einem antiplurali­
stischen demokratischen Etatismus. D e m institutionellen A n ­
satz liegt das für den politischen Prozeß i m demokratischen 
Verfassungsstaat ebenfalls maßgebende Prinzip zugrunde, 
daß die verbindliche Geltendmachung des öffentlichen In­
teresses den staatlich verfaßten Organen der Allgemeinheit 
und Verfahren der Repräsentation und Willensbildung vor­
behalten bleiben m u ß , so daß es zwar einen Bereich des nicht­
staatlichen „Öffentl ichen" geben kann - wegen der grund­
rechtlichen Freiheiten der politischen Partizipation auch ge­
ben m u ß - , dieser Bereich aber verfassungsrechtlich keine 
konkurrierende Legitimität und Bestimmungsmacht neben 
dem Staat in Anspruch nehmen kann. 

f) Normat iv ergibt sich aus der Koalitionsfreiheit, daß die 
Tar i fautonomiè eine grundrechtlich gesicherte Gestaltungs­
freiheit der Koalitionen ist. 3 8) Für die arbeitsrechtliche Gesetz­
gebung ist sie damit Richtlinie, Auftrag und Grenze. 

Eine von verräumlichenden Metaphern ausgehende A n ­
schauung, die eine gegenseitige Abscheidung von „Zus tän­
digkei tsräumen" des Staates einerseits und der Koalitionen 
andererseits vor Augen hätte, w ü r d e den Sinn und die Reich­
weite der dem Staat zukommenden Gesetzgebung, aber auch 
die Funktion der Koalitionsfreiheit i m verfassungsrechtlich 
geordneten politischen Prozeß verfehlen. Es gibt i m Verfas­
sungsstaat keine der staatlichen Gesetzgebung verschlossenen 
„ R ä u m e " . Die Tarifautonomie entzieht dem Gesetz nicht 
bestimmte Materien, sie hindert lediglich das Gesetz an be­
stimmten Regelungen einzelner Materien. 

Eine ambivalente Bedeutung gewinnt dabei der Sozial­
staatssatz. Einerseits verstärkt er das tarifpolitischc Mandat der 
Koalitionen, besonders der Gewerkschaften als der kollekti­
ven Schutzmacht der Arbeitnehmer. Andererseits begründet 
und bestimmt er den Auftrag des Gesetzgebers, die Daseins­
grundlagen der Arbeitnehmer zu sichern und sie gegen W i l l ­
kür und Ausbeutung zu schützen, aber auch das öffentliche 
W o h l und die Interessen der Gesamtheit zu wahren. 3 9) 

Kraft der Tarifautonomie kann der Gesetzgeber die der 
Tarifautonomie unterliegenden Materien nicht beliebig an 

30) Bericht »Mitbestimmung im Unternehmen', BT-Drucks. VI/334, 
Tz. IV, 99. 

31) Vgl. die Differenzierungen bei W. Weber, Koalitionsfreiheit und 
Tarifautonomie als Verfassungsproblem. 1965, S. 34 ff. 

32) BVerfGE 20, S. 312, 317ft. 
33) BVerfGE 4, S. 96, 106. 
34) K. H. Biedenkopf, Grenzen der Tarifautonomiè, 1964, bes. S.152ff. 
35) Aus der begrifflichen Trennung von Tarifautonomiè und tarif­

licher Rechtsetzung als Mittel der Tarifautonomie (A. Saliner, Zu Sinn 
und Grenzen der Vereinbarungsbefugnis der Tarifvertragsparteien, 
AuR 1966, S. 257; ders., Arbeitsrecht, 3. Aufl., 1973, S. 111) wird man 
keine Folgerungen für den verfassungsrechtlichen Status der Tarif­
macht der Koalitionen ableiten können; denn die kollektive Setzung 
von Tarifnormen ist jedenfalls ein notwendiges (und nicht nur ein 
mögliches) „Mittel" der Tarifautonomie. Besser ist es vielleicht, die 
Tarifautonomie als die verfassungsrechtlich gewährleistete rechtliche 
Fähigkeit der Koalitionen zu bezeichnen, die Arbeits- und Wirtschafts­
bedingungen durch kollektive Vereinbarungen mit obligatorischer und 
normativer Wirkung zu gestalten. 

36) U. Scheuner, Die Rolle der Sozialpartner in Staat und Gesellschaft, 
1973, S. 31f. 

37) W. Weber aaO. S. 24ff.; U. Scheuner aaO. S. 44. 
38) Diese Qualität der Tarifautonomiè ist auch für die verfassungs­

rechtliche Einordnung und Einschätzung der Allgcmcinverbindlich-
erklärung wesentlich (BVerfG NJW 1973, S. 1320; B A G DB 1974, 
S. 194). 

39) Mit der Tarifautonomiè beließ der Staat (Art. 165 WeimRVerf) 
„von Verfassungs wegen Aufgaben in der Verbandsautonomie, die die 
Verfassung nachdrücklich als an sich staatliche (nämlich sozialstaatliche 
im Sinne der Sozialpflichtigkeit) erklärt hatte, . . . " (H. Ridder, Zur ver­
fassungsrechtlichen Stellung der Gewerkschaften im Sozialstaat nach 
dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1960, S. 30). 
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sich ziehen und hat er dort den grundsätzlichen Vorrang der 
Tarifautonomie zu beachten. Das Grundrecht schützt in dem 
Sinne .einen Kernbereich" der Tarifautonomie, daß der Ge­
setzgeber i m Bereich der Arbeits- und Wirtschaftsbedingun­
gen nur solche, die Tarifparteien bindende Regelungen erlas­
sen darf, die durch einen sachlichen Grund des öffentlichen 
Interesses gerechtfertigt sind und dem Grundsatz der Verhäl t ­
nismäßigkeit entsprechen. Als sachlicher Grund des öffentli­
chen Interesses kommen neben den zwingenden Belangen 
der Allgemeinheit das soziale Schutzbedürfnis der Arbeit­
nehmer und das Interesse an einer einheitlichen Ordnung der 
Arbeitsbedingungen in Betracht; dabei sind auch die prakti­
schen Grenzen der Leistungsfähigkeit der Tarifautonomie zu 
berücksichtigen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ge­
bietet unter anderem eine Differenzierung einseitig zwingen­
der und zweiseitig zwingender Gesetze; er bestimmt über­
haupt das tarifdispositive Gesetz als den Regelfall. 

Das einseitig zwingende Gesetz läßt eine Abweichung 
durch Tarifvertrag nur zu Gunsten des Arbeitnehmers zu. 
Typischer Gegenstand sind sozial notwendige oder jedenfalls 
sozial wünschenswerte Arbeitsbedingungen. Bei sozial w ü n ­
schenswerten Arbeitsbedingungen trifft das Regelungsrecht 
des Gesetzgebers auf den zusätzlichen Gesichtspunkt, daß der 
Staat das Gleichgewicht der Tarifparteien - wenn und so­
weit es praktisch, und nicht nur de jure besteht - nicht prin­
zipiell ve rändern darf und in dem Sinn eine „Par i tä t" der 
Tarifparteien respektieren m u ß , die beide einen Verhand­
lungsspielraum besitzen müssen. E in Beispiel für ein zulässiges 
einseitig zwingendes Gesetz ist die Regelung der Wettbe­
werbsverbote, solcher einzelvertraglicher Abreden also, 
durch die der Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeits­
verhältnisses in seiner beruflichen Tätigkeit beschränkt wi rd , 
um schutzwürdige Interessen des Arbeitgebers i m Wet t ­
bewerb mit anderen zu wahren. Z u m Schutz des Arbeit­
nehmers kann hier das Gesetz die Zulässigkeit einer Abrede 
von engen Voraussetzungen abhängig machen, u m dessen 
Recht auf freie W a h l des Arbeitsplatzes zu sichern, und kann 
es eine Entschädigungspflicht festlegen. Das zukünftige A r ­
beitsverhältnisrecht w i rd grundsätzlich einseitig zwingend 
ausgestaltet werden. Das zweiseitig zwingende Gesetz läßt 
keine Abweichung durch Tarifvertrag zu. Dazu gehören z. 
B . die Grundlagen der Betriebsverfassung und eine etwa zu 
schaffende Regelung über eine richterliche Bill igkeitskon-
trollc einzelvertraglicher Abreden über das Arbeitsverhältnis. 

5. Die Koalitionen 
a) Die normativen Über legungen über den Or t der tarif­

lichen Rechtsetzungsmacht müssen durch institutionelle 
Über legungen über die Rechtsstellung der Koalitionen er­
gänzt werden, um die Bindungen der Gesetzgebung durch 
die Tarifautonomie vollständig erfassen zu kömien. Dabei 
geht es hauptsächlich um vier Fragestellungen: 

(1) Die ordnuiigspolitischen Bedingungen des Tarifvertragssy­
stems ; 

(2) die Funktionsfähigkeit der Koalitionen für die verbandsmäßige 
Gestaltung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen; 

(3) die verbandsmäßige Organisation und Willensbildung der 
Koalitionen; 

(4) die Wahrung des öffentlichen Interesses und der Rechte und 
Interessen Dritter. 

b) D ie Tarifautonomie der Gewerkschaften ist bedingt 
durch die Tarif au tono mie der Arbeitgeberseite und durch die 
zwischen beiden Seiten bestehende Gegengewichtigkeit der 
Interessen. N u r unter der Voraussetzung, daß die verbands­
mäßige Gestaltung und Ordnung des Arbeitslebens mit den 
Mit te ln des Tarifvertrages und des Arbeitskampfes jedenfalls 
prinzipiell zu Regelungen führt, in denen die sozialen und 
wirtschaftlichen Interessen beider Seiten zu einem gerechten 

Ausgleich gelangen, ohne daß die Rechte und Interessen Dri t ­
ter und die Erfordernisse der Allgemeinheit dadurch geschä­
digt werden, konnte die Rechtsordnung die Wahrung und 
Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen auf das 
Tarifvertragssystem und die Tarifautonomie der Koalitionen 
gründen. Daraus folgt das Prinzip der Gleichgewichtigkeit 
der Tarifparteien als Grundbedingung des Tarifvertrags­
systems.40) 

,,Das Grundgesetz geht bei der Überantwortung der Aufgabe, 
durch Vereinbarung der beiden Parteien eine sinnvolle Ordnung 
des Arbeitslebens zu gewährleisten, von der Voraussetzung aus, 
daß Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände als unterschiedliche 
und grundsätzlich gleichgewichtige Organisationen bestehen und 
durch ihre Unabhängigkeit voneinander - die sich im Grundsatz 
der Gegnerfreiheit auswirkt - für einen Ausgleich und für eine für 
die Gesamtheit sinnvolle Gewichtung der von ihnen bestimmten 
Wirtschaftsdaten Gewähr bieten. Daraus folgt für die rechtliche 
Behandlung der Tarifpartner in dem ihnen verfassungsrechtlich 
garantierten Bereich ein Gebot der Parität." 4 1) 

Diese ordnungspolitische Voraussetzung der Tarifautono­
mie, die auf den wirtschaftsverfassungsrechtlichen Prämissen 
des Privateigentums und der Vertragsfreiheit und der grund­
sätzlich privatwirtschaftlichen und marktwirtschaftlichen 
Produktion und Verteilung beruht, 4 2) hat weitreichende K o n ­
sequenzen. Hinsichtlich des Arbeitskampfrechts hindert es 
zwar nicht eine gewisse Privilegierung des Streiks als des 
wesentlichen gewerkschaftlichen Kampfmittels und Restrik­
tionen der Aussperrung, w o h l aber eine qualifikationslose 
Beseitigung der Aussperrung durch ein Aussperrungsverbot, 
wie in Ar t . 29 Abs. 5 Hess Verf . 4 3 ) E in Ausdruck der hier 
gebotenen Neutrali tät des Staates ist § 116 A F G . 4 4 ) Im H i n ­
blick auf die unternehmerische Mitbestimmung hindert das 
Prinzip der Gleichgewichtigkeit eine Ausgestaltung, die eine 
grundsätzlich gleichgewichtige Verhandlungs- und Kampf­
position der Arbeitgeberseite nicht mehr ermöglicht . 4 5 ) In 
diesen Gesichtspunkten zeigt sich, daß Tarifautonomie, E i -
gentumsordnung, Unternehmensrecht und Marktwirtschaft 
in einem größeren Zusammenhang aufeinander angewiesen 
sind. 

c) Das mit der Tarifautonomie verfolgte Z ie l schließt ein, 
daß der Gesetzgeber zur Sicherung eines funktionsfähigen 
Tarifvertragssystems die rechtliche Fähigkeit zum Abschluß 
von Tarifverträgen näher regelt. 

Nennt man alle durch die Koalitionsfreiheit geschützten 
Vereinigungen „Koal i t ionen", folgt aus den Bedingungen 
der Tarifautonomie, daß der Gesetzgeber die Tariffähigkeit 
auf solche Koalitionen beschränken darf, die nach Zusammen­
setzung, Organisation und Verbandsaufgabe fähig sind, die 
den Tarifparteien i m System des kollektiven Arbeitsrechts 

40) O. Kahn-Freund aaO. (Anm. 6) S. 223; K. Schiaich, Neutralität 
als verfassungsrechtliches Prinzip, 1973, S. 112ff. ; B. Rüthers, Arbeit­
geber und Gewerkschaften. Gleichgewicht oder Dominanz, DB 1973, 
S. 1649. 

41) U. Scheuner aaO. (Anm. 36) S. 34. Vgl. auch ders., Die staatliche 
Einwirkung auf die Wirtschaft, 1971, Einführung, S. 56f. 

42) B. Rüthers, Arbeitsrecht und politisches System, 1973, S. 14ff. 
43) Zu abweichenden Ergebnissen kommen in dieser Frage P. Lerche, 

Verfassungsrechtliche Zentralfragen des Arbeitskampfes, 1968; H.-U. 
Evers, Arbeitskampffreiheit, Neutralität, Waffengleichheit und Aus­
sperrung, 1969; R. Scholz, Koalitionsfreiheit als Verfassungsproblem, 
1971, S. 266. 

44) Dazu die Anordnung des Verwaltungsrates der Bundesanstalt für 
Arbeit über die Gewährung von Leistungen der Bundesanstalt für Ar­
beit bei Arbeitskämpfen (Neutralitäts-Anordnung) vom 22. März 1973, 
abgedr. RdA 1973, S. 168. - M . Löwisch, Die Neutralitätsverpflichtung 
der Bundesanstalt für Arbeit (BdA) bei Arbeitskämpfen (§ 116 AFG), 
RdA 1972, S. 73 (Kritik und Replik: G. Muhr, O. Radke, M. Löwisch, 
RdA 1973, S. 9, S. 14, S. 22); F.J. Säcker, Gruppenparität und Staats­
neutralität als verfassungsrechtliche Grundprinzipien des Arbeitskampf­
rechts, 1974. 

45) P. Hanau, Was bedeutet paritätische Mitbestimmung für das kol­
lektive Arbeitsrecht, BB 1969, S. 760; M. Löwisch, Die Voraussetzungen 
der Tariffähigkeit, ZfA 1, 1970, S. 295, 308f.; W. Zöllner/H. Seiter, Pa­
ritätische Mitbestimmung und Art. 9 Abs. 3 GG, 1970 (= ZfA 1, 1970, 
S. 97); W. Zöllner aaO. (Anm. 18) S. 89ff.; B. Rüthers aaO. DB 1973, 
S. 1649, 1653; U. Scheuner aaO. (Anm. 36) S. 55f. 
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zugewiesene Funktion zu erfüllen. 4 6) Der Schutz der K o a l i ­
tionsfreiheit - und damit der Begriff der Koalitionen - be­
schränkt sich i m Falle der Arbeitnehmer nicht auf tariffähige 
Gewerkschaften;4 7) das nicht auf den Abschluß von Tarif­
verträgen bezogene Assoziationsinteresse einzelner zur W a h ­
rung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedin­
gungen und die daraus hervorgehenden Vereinigungen sind 
grundrechtlich nicht nur durch die allgemeine Vereinigungs­
freiheit (Art. 9 Abs. 1 GG) garantiert. D ie restriktive Aus­
legung, die etwa unter Berufung auf das „Selbstverständnis" 
der Koalitionen den personalen Geltungsbereich der K o a l i ­
tionsfreiheit der Arbeitnehmer auf die tariffähigen Ge­
werkschaften beschränkt, 4 8 ) versteht dieses Grundrecht zu 
ausschließlich unter dem Bl ickwinkel der Gewährleistung der 
Tarifautonomie und des Tarifvertragssystems. Dieser Auf ­
fassung kann i m Hinblick auf die Entwicklungsgeschichte der 
Koalitionsfreiheit und auf den verfassungspolitischen Sinn 
dieses Grundrechts nur zugegeben werden, daß in dem dif­
ferenzierten Gefüge des Schutzbereichs der Koalitionsfrei­
heit dem sozialen Schutzbedürfnis der Arbeitnehmer und 
damit den Gewerkschaften und ihrer Tariffähigkeit und 
Streikfreiheit eine spezifische und erhöhte Gewährleistung 
zukommt. Diese Sonderstellung ist z. B . in der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts zur Tariffähigkeit der Innun­
gen und Innungsverbände erkennbar. 4 9) 

Tariffähige Koalitionen auf Arbeitnehmerseite sind nach 
§ 2 Abs. 1 T V G „Gewerkschaften". Das Gesetz verweist 
damit auf die in der Entwicklung der Arbeiterbewegung ge­
prägte Assoziationsform der Schutz- und Kampfvereinigung 
der Arbeitnehmer. Als i m großen und ganzen gesichert er­
geben sich damit als Merkmale einer tariffähigen Arbeit­
nehmerkoalition, daß ihre satzungsmäßige Aufgabe die 
Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder gerade in ihrer 
Eigenschaft als Arbeitnehmer ist, daß sie sich frei gebildet hat, 
daß sie gegnerfrei ist, daß sie unabhängig und daher auf über­
betrieblicher Grundlage organisiert ist und daß sie das gelten­
de Tarif- und Sclilichtungsrecht als für sich verbindlich an­
erkennt. 5 0) Es bleiben jedoch zahlreiche Zweifelsfragen.5 1) 
Besonders umstritten ist, ob die Tarif fähigkeit Kampf Willig­
keit voraussetzt, ob eine bestimmte Größe und „Mächt igkei t" 
der Koali t ion erforderlich ist und ob i m Sinne einer „Rein­
heit" der Interessenwahrnehmung Anforderungen an die 
Arbeitnehmereigenschaft des Mitgliederbestandes gestellt 
werden müssen. 

Die Kampfwilligkeit ist eine regelmäßige, wenn nicht 
zwingende Voraussetzung der Tariffähigkeit. 5 2) Denn dies 
entspricht der übe rkommenen Assoziationsform der Gewerk­
schaft und dem funktionellen Zusammenhang von Tarif­
autonomie und Arbeitskampf. Anders als das Bundesarbeits­
gericht 5 3) ist das Bundesverfassungsgericht der Auffassung, 
daß der Begriff der Gewerkschaft i m Sinne des § 2 Abs. 1 
T V G bei verfassungskonformer Auslegung (Art. 9 Abs. 3 
GG) nicht nur kämpf willige Organisationen umfasse. Es 
hat deshalb - wenn auch unter Hervorhebung der besonde­
ren Umstände und unter Offenlassen der Frage, ob für die 
Berufe der gewerblichen Wirtschaft der Kampfunwilligkeit 
Rechtsfolgen für die Tariffähigkeit beizumessen wären - dem 
nicht streikwilligen Berufsverband der katholischen Hausge­
hilfinnen Tariffähigkeit zuerkannt. 5 4) 

Das Strukturelement des Tarifvertragssystems, auf Polari­
tät, Kampf und Ausgleich der kollektiven Interessen ange­
legt zu sein, bestimmt auch das Problem, ob nur eine K o a l i ­
tion von einer ins Gewicht fallenden Größe und „Mäch t ig ­
keit" eine Gewerkschaft und demgemäß tariffähig sein kann. 
Das Bundesarbeitsgericht hat mit der etwas mißverständli­
chen Formel, daß nur eine Vereinigung, die die tariflichen 
Aufgaben einer Koali t ion „durch einen i m Rahmen der 

Rechtsordnung sich haltenden wirkungsvollen Druck und 
Gegendruck erfüllen" könne , tariffähig sei, die Tariffähigkeit 
des Berliner Akademiker-Bundes verneint. 5 5) Eine zahlen­
mäßig kleine Vereinigung von Arbeitnehmern ist danach nur 
tarif fähig, „ w e n n sie nach Lage der Dinge einen wirkungs­
vollen Druck und Gegendruck auf ihren tarif rechtlichen Ge­
genspieler auszuüben vermag". 5 6) 

V o n dieser in der arbeitsrechtlichen Literatur sehr um­
strittenen67) Restriktion der Tarif fähigkeit ist das A r b G 
Stuttgart in einem ausführlich begründeten Beschluß v o m 4. 
Februar 19725 8) abgewichen. Dieser Beschluß leitet aus der 
Koalitionsfreiheit eine „begriffliche Deckungsgleichheit" 
von Arbeitnehmerkoalition und Gewerkschaft und folge­
richtig den Satz ab, daß jede durch das Grundrecht geschützte 
Koali t ion zugleich auch tariffähig und eine Gewerkschaft im 
Sinne des T V G sei. D e m liegt die bereits erwähnte Beschrän­
kung des Schutzbereichs der Koalitionsfreiheit auf tariffähige 
Gewerkschaften zugrunde, wobei beiseitebleibt, daß Koa l i ­
tionen nicht notwendig gerade i m Wege der Tarif autonomie 
handeln müssen, u m den Schutz des Grundrechts zu genießen. 
Auße rdem w i r d verkannt, daß die besonderen Bedingungen 
des Tarif Vertragssystems - „sinnvolle Ordnung des Arbeits­
lebens, insbesondere der Lohngestaltung, unter Mi twi rkung 
der Sozialpartner" 5 9) - spezifische Voraussetzungen für die 
Tariffähigkeit zulassen. A u f der anderen Seite ist gegenüber 
dem Bundesarbeitsgericht hervorzuheben, daß die i m Pr in­
zip zutreffende Restriktion der Tariffähigkeit auf das uner­
läßliche M a ß beschränkt bleiben m u ß , u m nicht die darin 
liegende Begünst igung der bestehenden und großen Gewerk­
schaften zu einer Einschränkung der Gründungsfreiheit und 
der Verbandskonkurrenz zu verstärken. 

Z u der Frage der „Reinhei t" der Interessenwahrnehmung 
schließlich sei nur betont, daß Inhalt und Einhaltung der 
Satzung einer Gewerkschaft sicherstellen müssen, daß der die 
Ausübung der Tarifautonomie bestimmende Verbandswille 
sich auf die Interessenartikulation von Arbeitnehmern grün­
det. Demnach kann man zweifeln, ob die Tariffähigkeit einer 

46) BVerfGE 4, S. 96, 106ft.; 18, S. 18, 26f.; 20, S. 312, 318fï. 
47) B A G AP Nr. 37 zu Art. 9 GG Arbeitskampf; L A G Frankfurt 

DB 1974, S. 289 (Sprecherausschüsse der leitenden Angestellten eines 
Betriebes). 

48) H. C. Nipperdey, Zur Methode der Bestimmung des Koalitions-
begriffs. Koalition und Arbeitskampf, RdA 1964, S. 361. Vgl. auch 
A. Hueck/H. C. Nipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrechts, 7. Aufl., II/l, 
1967, S. 82. 

49) BVerfGE 20, S. 312, bes. 319f. 
50) BVerfGE 4, S. 96, 106f.; B A G SAE 1964, S. 193. 
51) Die Arbeitsgerichte entscheiden über die Tariffähigkeit einer Ver­

einigung in dem besonderen Beschlußverfahren gem. §§ 2 Abs. 1 Nr. 6, 
97 ArbGG. 

52) W. Reuss, Arbeitskampfbereitschaft als Voraussetzung der Tarif­
hoheit, RdA 1964, S. 362; ders., Koalitionseigenschaft und Tarif fähig­
keit, in: Festgabe für Otto Kunze, 1969, S. 269; W. Her schei, Tarif­
fähigkeit und Unabhängigkeit, JZ 1965, S. 81. 

53) BAGE 12, S. 184 = AP Nr. 13 zu § 2 T V G . 
54) BVerfGE 18, S. 18. - Dazu Th. Ramm, JuS 1966, S. 223. 
55) B A G AP Nr. 25 zu § 2 T V G = EzA Art. 9 GG, 4. 
56) Vgl. auch B A G Beschl. v. 23. 4. 1971 EzA § 2 T V G , 2. - Noch 

weitergehend stellte L A G Frankfurt DB 64, 702 den Satz auf, daß tarif­
fähig nur Gewerkschaften seien, die eine solche Anzahl von Mitgliedern 
hätten, daß dem Verband auch eine „sozialpolitische Bedeutung" zu­
komme; nach diesen Grundsätzen wurde die Tarif fähigkeit des Christi. 
Gewerkschaftsbundes Deutschlands (CGB) für Hessen verneint. Dieses 
Kriterium ist zu Recht kritisiert worden {E. Stahlhacke, Sozialpolitische 
Bedeutung als Voraussetzung der Tariffähigkeit, DB 1964, S. 697). Es 
schränkt die Koalitionsfreiheit sachwidrig, nämlich mit einer vagen und 
nicht streng an den Erfordernissen des Tarifvertragssystems ausgerich­
teten Klausel, und unverhältnismäßig ein. 

57) Kritische Stellungnahmen: Th. Mayer-Maly, Anm. zu B A G AP 
Nr. 25 zu § 2 T V G ; W. Zöllner, desgl. SAE 1969, S. 140; F.f. Säcker, 
AR-Blattei, D-Blatt Tarifvertrag II A, II Abschluß, A Tariffähigkeit 
und Tarif Zuständigkeit, 1970, 2 a; E Reichel, Rechtsfragen zur Tarif­
fähigkeit, RdA 1972, S. 143, 148ff. - Im Grundsatz zustimmend: W 
Reuss, Die Bedeutung der »Mächtigkeit* von Verbänden im kollek­
tiven Arbeitsrecht, RdA 1972, S. 4; M . Löwisch, Die Voraussetzungen 
der Tariffähigkeit, Zf A 1, 1970, S. 295, 309f. 

58) ArbG Stuttgart EzA § 2 T V G , 4 mit Anm. Badura. 
59) BVerfGE 4, S. 96, 107. 
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Gewerkschaft unberührt bleibt, wenn ihre tarifliche Willens­
bildung in greifbarem Maße durch die gleichberechtigte Mit­
gliedschaft von Studenten oder von Künstlern und Schrift­
stellern (die nicht unter den neuen § 12a T V G fallen) beein­
flußt wird. 

d) Wendet man sich der Frage zu, ob und wie die ver­
bandsmäßige Organisation und Willensbildung der Koali­
tionen durch die Koalitionsfreiheit vorgezeichnet ist, stößt 
man hauptsächlich auf zwei Problemkreise: 
(1) Die Notwendigkeit oder wenigstens Nützlichkeit eines „Koali­

tionsgesetzes" ; 
(2) Schutz der nichtorganisierten Arbeitnehmer, der „Außensei­

ter", durch die negative Koalitionsfreiheit. 

Beiden Fragestellungen liegt die von der Rechtsordnung zu 
erfüllende Aufgabe zugrunde, die grundrechtliche Freiheit 
des Einzelnen angesichts des die Daseinsgrundlagen fast 
durchgehend bestimmenden Leistungs- und Verteilungs­
staates und angesichts der beherrschenden Stellung der orga­
nisierten Interessen zü sichern. Der Einzelne ist unter diesen 
Umständen auf einen nicht-diskriminierenden Zugang zu 
den Organisationen, die seine Interessen verwalten, und auf 
die mögliche Teilnahme an der Willensbildung dieser Or­
ganisationen angewiesen. Andererseits bedarf er aber auch 
des Schutzes gegen den Organisationszwang und gegen die 
Diskriminierung, die von der sozialen Macht dieser Organi­
sationen ausgehen können. Die Grundsätze über die koali­
tionsrechtliche Entscheidungs- und Wahlfreiheit und über 
das koalitionsrechtliche Beteiligungs- und Mitwirkungsrecht 
müssen schließlich den Zusammenhang mit dem grundsätz­
lichen verfassungspolitischen Problem der organisierten In­
teressen in der demokratischen Staatsordnung berücksichtigen. 

Die Koalitionen sind privatrechtlich organisiert, so daß 
Aufnahme und Ausschluß von Mitgliedern, organisatorischer 
Aufbau und Verfahren der Willensbildung dem Grundsatz 
der Vereinsautonomie unterliegen. Die Schranken, die Ge­
setz und gute Sitten der Vereinsautonomie auferlegen,60) 
werden durch die Zivilgerichte zur Geltung gebracht. So hat 
z. B. der Bundesgerichtshof den Ausschluß eines Gewerk­
schaftsmitgliedes wegen aktiver Zugehörigkeit zu einer „ge­
werkschaftsfeindlichen" Partei (NPD) für zulässig gehalten, 
weil das „Recht der Gewerkschaft auf Selbstwahrung in 
ihrem Kernbereich" hier den Vorrang habe vor dem Recht 
des Klägers, einer Koalition seiner Wahl anzugehören. 6 1) 

Die privatrechtlich bestimmte organisatorische Autonomie 
der Koalitionen entspricht der Koalitionsfreiheit und wird 
durch das Grundrecht geschützt. Dasselbe Grundrecht aber, 
als Recht des Einzelnen, bewirkt verfassungsrechtliche Modi­
fikationen der Vereinsautonomie, die de lege lata durch die 
Rechtsprechung zu entwickeln sind, deren rahmenrechtliche 
Niederlegung in einem „Koalitionsgesetz" aber der institu­
tionellen Bedeutung der am Tarif Vertragssystem beteiligten 
Koalitionen besser Rechnung tragen würde. Wegen des von 
der Verfassung vorausgesetzten Wesensunterschiedes von 
Parteien und Koalitionen dürften allerdings die Einschränkun­
gen der Vereinsautonomie hier nicht so weit gehen, wie im 
Parteiengesetz in Ausführung des Art. 21 G G . Die Aufgabe 
eines - z. B. als Novelle zum T V G und zum BetrVG vorstell­
baren - „Koalitionsgesetzes" wäre es in erster Linie, willkür­
liche Diskriminierungen zu verhindern und die Koalitions­
satzungen zu ausreichenden, klaren und berechenbaren Re­
gelungen zu zwingen. 

Das vielerörterte Problem der negativen Koalitionsfrei­
heit soll hier nicht vertieft werden.62) Da die Koalitionsfrei­
heit eine soziale Selbstverwaltung der Arbeits- und Wirt­
schaftsbedingungen durch kollektive Interessenwahrung ge­
währleistet, dürften die besseren Gründe dafür sprechen, diese 
Frage als ein strukturelles Element der sozialen Selbstverwal­

tung anzusehen und damit der Koalitionsfreiheit zuzuordnen, 
statt es mit der Zuweisung zu dem „Auffanggrundrecht" der 
allgemeinen Handlungsfreiheit verfassungsrechtlich von die­
sem Zusammenhang zu trennen. Der notwendige Ausgleich 
der koalierten Interessen mit der ebenfalls geschützten Ent­
scheidungsfreiheit des Außenseiters kann nicht für alle Streit­
fälle nach einem einheitlichen Prinzip der durchgehenden 
Bevorzugung der einen oder der anderen Position erfolgen. 
Ein absoluter Schutz des Außenseiters, wie in dem Beschluß 
des Großen Senats des B A G zu tariflichen Differenzierungs-
klauseln63) ist verfassungsrechtlich ebenso angreifbar wie eine 
generelle Prämiierung der Koalierten etwa durch gesetzliche 
Einführung eines „Sohdaritätsbeitrages". Das in der Koali­
tionsfreiheit wirksame soziale Schutzprinzip, das den beson­
deren Status der Gewerkschaften begründet, verbietet es, 
die negative Koalitionsfreiheit über die Wahrung der Ent­
scheidungs- und Wahlfreiheit des Außenseiters hinaus in 
ein zur Schwächung der kollektiven Gewährleistung führen­
des Recht umzumünzen. Die Unabhängigkeit des Erwerbs, 
des Verlusts und der Art des Arbeitsplatzes von einer Koali­
tionszugehörigkeit wird durch die Koalitionsfreiheit und zu­
sätzlich durch Art. 12 Abs. 1 G G geschützt. 

e) Abschließend ist noch ein Blick auf die etwa bestehenden 
Bindungen der Tarif autonomie durch die übergeordneten 
Interessen der Allgemeinheit zu werfen. Dabei ist zwischen 
den Beschränkungen zu unterscheiden, die als unmittelbar 
geltendes Recht die Ausübung der Tarifautonomie binden, 
und den Beschränkungen, die der Gesetzgeber ohne Verlet­
zung der Koalitionsfreiheit begründen könnte. 

Die Koalitionen erfüllen dadurch, daß sie über das Recht 
verfügen, die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen in eige­
ner Verantwortung und im wesentlichen ohne staatliche 
Einflußnahme zu gestalten, auch eine „öffentliche Aufga-
gabe".64) In der das Tarif Vertragssystem schützenden Ein­
richtungsgarantie wird die notwendige Verbindung einer ge­
wissen Privilegierung und einer gewissen öffentlichen Ver­
antwortlichkeit der Koalitionen sichtbar, ein für einen be­
stimmten Sozialbereich bestehender „öffentlicher Sta­
tus".65) Deswegen, und weil die tarif vertragliche und be­
triebsverfassungsrechtliche Wirksamkeit der Koalitionen 
praktisch und zum Teil auch rechtlich weit über den Kreis 
ihrer Mitglieder hinausreicht, kann man von einer „sozialen 
Verantwortung" der Koalitionen als einem „Rechtsprinzip" 
sprechen, das die Koalitionen an das durch den Gesetzgeber 
und die Regierung nach den Grundsätzen des parlamentari­
schen Verfassungsstaates zu artikulierende „Gemeinwohl" 
bindet und so die Befugnisse der Koalitionen im Rahmen der 
sozialen Selbstverwaltung begrenzt.66) Diese Bindung besteht 
von Verfassungs wegen; denn sie ist das unausweichliche 
Korrelat der den Koalitionen zugewiesenen Regelungsmacht 
und auch des besonders von den Gewerkschaften in Anspruch 
genommenen „umfassenden sozialpolitischen Mandats".67) 

60) Neben dem Vereinsrecht und den §§ 138, 826 BGB sind bes. die 
kartellrechtlichen Bestimmungen der §§ 26 Abs. 2, 27, 35 Abs. 1 GWB 
einschlägig. - E. Stahlhacke, Die Ausschließung von Mitgliedern aus 
Berufsverbänden, RdA 1953, S. 306; H. ReicheUzO. (Anm. 57) S. 151f. 
Allgemein: R. Birk, Der Aufnahmezwang bei Vereinen und Verbän­
den, JZ 1972, S. 343. 

61) B G H JZ 1973, S. 167. 
62) Vgl. P. BadurazzO. (Anm. 7) S. 31 ff. 
63) B A G AP Nr. 13 zu Art. 9 GG = JZ 1969, S. 105. 
64) BVerfGE 28, S. 295, 304 ff. 
65) W. Weber, Die Sozialpartner in der Verfassungsordnung, in: 

Göttinger Festschrift für das OLG Celle, 1961, S. 239, 249,255; F. Os-
senbühl, Der öffentliche Status der Gewerkschaften, NJW 1965, S. 1561; 
W. Martens, Öffentlich als Rechtsbegriff, 1969, S. 160ff.; V. Scheuner, 
Die Rolle der Sozialpartner in Staat und Gesellschaft, 1973, S. 22ff. 

66) Bulla, Soziale Selbstverantwortung der Sozialpartner als Rechts­
prinzip, in: Festschrift für H . C. Nipperdey, 1965, II, S. 79. 

67) Zu diesem : H . F. Zacher, Aktuelle Probleme der Repräsentations­
struktur der Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland, in: Fest­
schrift für Friedrich Berber, 1973, S. 549. 
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Die rechtliche Bedeutung derartiger allgemeiner B i n ­
dungsklauseln sollte allerdings nicht überschätzt werden. 6 8) 
Eine verfassungsunmittelbare Wi rkung , oline besondere und 
genauere gesetzliche Ausformung, könnte ihnen höchstens 
zum Schutze der Rechte Dritter, bei einer strukturellen Krise 
des Koalitionssystems oder zur Behebung einer allgemeinen 
Existenzkrise der politischen Ordnung zukommen. In der 
Normallage stellt dieses „Rechtsprinzip" lediglich einen 
Richtpunkt für eine durch Gesetz erst vorzunehmende B e ­
stimmung und Begrenzung der Tarifautonomie dar. Dar in 
zeigt sich, daß die Koalitionsfreiheit eine „unfertig verfaßte 
Verantwortung der Tarif partner" schafft und schützt . 6 9 ) 
Die Koalitionen, und unter ihnen wieder zuerst die Gewerk­
schaften, sind kraft der Koalitionsfreiheit als „ O r g a n sozialer 
Selbstbestimmung" (Sinzheimer) eingesetzt, anerkannt und 
gesichert. Dieses auch in der Tarifautonomie wirksame und 
auf dem kollektiven Interessenstandpunkt fußende Recht so­
zialer Selbstbestimmung besteht in den Grenzen der allge­
meinen Gesetze, ist aber nicht von vornherein einem Unde­
finierten „ G e m e i n w o h l " und damit einer staatlichen, gege­
benenfalls durch den Richter wahrzunehmenden, Kontrolle 
hinsichtlich der Gemeinverträglichkeit ihres Handelns unter­
worfen. 

Es wäre Sache des Gesetzes, für die Normallage zwingende 
Erfordernisse des öffentlichen Interesses als Bindungen und 
Beschränkungen der Tarif autonomie durch spezielle Regelun­
gen festzulegen. D o c h darf dadurch das Prinzip der autono­
men verbandsmäßigen Gestaltung der Lohn- und Arbeitsbe­
dingungen nicht beeinträchtigt werden. Dieser Punkt ist 
vor allem auch hinsichtlich unbefriedigender konjunkturpo­
litischer Auswirkungen der Tarifpolitik von Bedeutung. Oft 
erhobene Forderungen nach einer „Versachhchung" der 
Lohnpolitik, politisch sicher beherzigenswert, können nicht 
allein unter Berufung auf die Bindung der Tarifautonomiè 
an das Gemeinwohl zu Rechtsfolgen verdichtet werden. D ie 
Verantwortung des Staates für das Arbeits- und W i r t ­
schaftsleben, einschließlich des „gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts" (Art. 109 GG) , 7 0 ) ist weder umfassend noch 
ausschließlich. Sie ist zuerst eine Verantwortung für das 
eigene staatliche Handeln in Wirtschafts- und Finanzpolitik 
und - soweit der Bereich der Tarifautonomie betroffen ist -
eine subsidiäre Interventionsvollmacht für Krisen- und N o t ­
lagen. Die Pflicht der Koalitionen, in ihren Regelungen die 
Grundforderungen des Gemeinwohls einzuhalten, mag heute, 
angesichts der dem Staat aufgetragenen wirtschaftlichen 
Globalsteuerung, auch in ihrem sachlichen Gehalt deutlicher 
erfaßbar sein.7 1) Sie bedarf aber, abgesehen von den ange­
deuteten Grenzfällen, gesetzlicher Detaillierung unter W a h ­

rung der Koalitionsfreiheit, u m in Rechtsfolgen in Erschei­
nung zu treten. Dabei wäre zu berücksichtigen, daß etwa eine 
währungspolit ische Intervention sich kaum auf eine isolierte 
Regulierung der tariflichen Lohnbildung beschränken könn te . 

Die Richtlinien des § 1 StabG verpflichten rechtlich nur den 
B u n d und die Länder, nicht die Koalitionen. 7 2) Die den K o a l i ­
tionen i m Falle einer Gefährdung der dort genannten Ziele 
von der Bundesregierung zu gebenden „Orient ierungsdaten 
für ein gleichzeitiges aufeinander abgestimmtes Verhalten 
(konzertierte Ak t ion ) " sind unverbindliche Mitteilungen -
nicht einmal Empfehlungen - , die die Tarifautonomie unbe­
rühr t lassen (§ 3 StabG). 7 3) Die Koalitionen sind nicht ein­
mal zur Teilnahme an einer konzertierten A k t i o n verpflichtet. 

M a n w i r d darüber streiten können, ob damit der Gesetz­
geber alles getan hat, was nach dem Leitmaß der sozialen Ge­
rechtigkeit zum Schutz der Geldwertstabilität und i m Inter­
esse der nicht durch die Tarifautonomie Protegierten mögl ich 
und notwendig ist. D o c h kann das daran nichts ändern, daß 
die Verfassung zuerst den Koalitionen i m Rahmen der Tarif­
autonomie die „sinnvolle Ordnung des Arbeitslebens" auf­
getragen hat. 7 4) Die Garantie dieses Auftrages liegt grund­
sätzlich nicht in denkbaren gesetzlichen Einschränkungen 
oder Einschränkungsermächtigungen, deren Vol lzug gericht­
lich zu kontrollieren und zu verantworten wäre . Diese Garan­
tie - deren Wirksamkeit allerdings von ausschlaggebender 
Bedeutung für die gesamte politische und soziale Ordnung 
ist - liegt zuerst in der institutionellen Beschaffenheit des 
Tarifvertragssystems selbst und der über die Tarifautonomie 
verfügenden Koalitionen. 

68) K. H. Biedenkopf Grenzen der Tarif autonomie, 1964, S. 63 ff. 
A. Saliner, Zu Sinn und Grenzen der Vereinbarungsbefugnis der Tarif­
vertragsparteien. AuR 1966, S. 257, 263; F.-J. Säcker, Grundprobleme 
der kollektiven Koalitionsfreiheit, 1969, S. 52ff.; W. Reuss, Die Bedeu­
tung des Gemeinwohls für die Tarifhoheit, Zf A 1, 1970, S. 319. 

69) P. Lerche, Verfassungsrechtliche Zentralfragcn des Arbeitskamp­
fes, 1968, S. 26ff. 

70) U. Scheuner, Die staatliche Einwirkung auf die Wirtschaft, 1971, 
Einführung, S. 64 ff. 

71) U. Scheuncr, Sozialpartner aaO. (Anm. 65) S. 32. 
72) Ebenso W. Reuss aaO. 
73) A. Möller, Kommentar zum Gesetz zur Förderung der Stabilität 

und des Wachstums der Wirtschaft, 2. Aufl., 1969, § 3, RNrn 8, 9: 
nur eine Informationspflicht (der Bundesregierung) gegenüber 

einem offenen Kreis von Adressaten . . . " ; K. SternJP. Münch/K.-H. 
Hansmeyer, Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft, 2. Aufl., 1972, § 3, Anm. II 4 c, V 1, VII 3, IX 2, 3; P. Badura, 
Wirtschaftsverfassung und Wirtschaftsverwaltung, 1971, S. 65f. - Da 
das Gesetz eine entsprechende Verpflichtung der Koalitionen eindeutig 
aussprechen müßte und es daran im StabG fehlt, geht es zu weit, wenn 
Säcker (Grundprobleme der kollektiven Koalitionsfreiheit, 1969, S. 54) 
behauptet: „Nur solche Tarifregelungen, die unter Mißachtung der 
Orientierungsdaten nachweislich das gesamtwirtschaftliche Gleichge­
wicht beeinträchtigen würden, sind rechtswidrig, ebenso der um solche 
Regelungen geführte Arbeitskampf." 

74) BVerfGE 4, S. 96, 107. 


